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Erste Sitzung 1

Verhandlungen
Die Landessynode hat ihre Verhandlungen durch bie von ihr bestellten Schriftführer unb durch Stenographen auf- 

zeichnen laffen. Hiernach erfolgte bie nachstehende Bearbeitung ber Verhandlungen.
Die Verhandlungen fanben auf ber Falkenburg in Herrenalb ftatt.

Erste öffentliche Sitzung
Herrenalb, Dienstag, den 28. September 1948, vormittags 8.30 Uhr

Präsident Dr. Umhauer eröffnet die Sitzung. Abgeord- 
neter Mondon spricht das Eingangsgebet.

Präsident Dr. Umbauer: Bevor wir in bie geschäftliche 
Erledigung unserer Aufgaben eintreten, habe ic eines 
Mannes zu gebenfen, ber im Verlauf ber zwischen ber letz- 
ten Sitzung unb heute verstrichenen Zeit das Zeitliche ge- 
segnet hat. Am 2. August b. J. verstarb ber frühere Bischof 
unserer Landeskirche D. Kühlewein. Der Heimgegangene 
gehörte von 1914 bis 1924 ber Landessynode an unb hat an 
ben Beratungen ber verschiedenen Synoden entscheidenden 
Anteil genommen. Durch baS allgemeine Vertrauen ber 
Synode wurde er im Jahre 1924 einmütig zum Prälaten 
unb 9 Jahre später einstimmig zum Landesbischof gewählt. 
Im Frühjahr 1946 trat er in ben Ruhestand, ben er nur 
noch kurze Zeit geniezen konnte. Nach schwerer unb schmer- 
zensreicher Krankheit hat ihn ber Herr ber Kirche zur 
ewigen Heimat gerufen. Mit D. Kühlewein verliert unfere 
Landeskirche ihren erften Landesbischof, ber in ben schweren 
Jahren des Kirchenkampfes unb während ber schwierigen 
Auseinandersetzungen mit ber vom Staat aufgezwungenen 
Finanzabteilung fein Bischofsamt in unermüdlicher Treue 
gegen ben Herrn ber Kirche geführt hat. Allezeit barum 
besorgt, das bie Botschaft beS reinen Evangeliums in ber 
Kirche verkündigt werde unb das ber Geist ber Liebe unb 
beS Friedens ber Kirche erhalten bleibe, durfte er sic ber 
allseitigen Liebe unb Verehrung erfreuen. Die Kirche ge- 
denkt deshalb in biefer Dankbarkeit ihres heimgegangen 
Bischofs unb dankt ihm über baS Grab hinaus für ben 
treuen Dienst, ben er über ein halbes Jahrhundert ihr ge- 
tan hat.
Ic bitte bie Herren Sydonalen sic zum stillen Gedenken 

zu erheben.
Es wurde festgestellt, das alle Glieder ber Synode an- 

wesend sind bis auf fünf unb zwar bie Sydonalen Frh. v. 
Gemmingen, Pfarrer Günther, Prof. D. Hupfeld, Prof. 
Dr. Ritter unb Prokurist Xrautmann, bie sic teils aus ge- 
sundheitlichen, teils aus dienstlichen Gründen entschuldigt 
haben.

Es erfolgt bie Verpflichtung beS Abgeordneten Prof. D. 
Schlink, ber bei ber letzten Synode nicht anwesend fein 
tonnte.

Präsident Dr. Umhauer: In ber letzten Tagung ber 
Landessynode haben wir zwei Ausschüsse gebilbet, ben Ver-

fassungsausschus unb ben Hauptausschusz. Da wir heute auch 
über ben Haushaltsplan zu beraten haben, wird es nötig 
fein, einen weiteren gröszeren Ausschusz, ber in ber Ver- 
fassung vorgesehen ift, zu bilden: einen Finanzausschusz. Für 
bie Zusammensetzung biefeS Ausschusses liegt ein Vorschlag 
vor, ber von ben Synodalen Mondon, Hammann unb Soest - 
unterzeichnet ift unb folgende Namen enthält: Schneider, 
Dr. Schmechel, Lindenbach, Odenwald, Dr. Bier, Hausz, 
Bernlehr, Willauer, Zitt, Ritz, Ruser. Unter Zustimmung 
ber Synode werden bie vorgeschlagenen Synodalen als in 
ben Finanzausschusz gewählt erklärt.

Der Präsident gibt fobann bie eingegangenen Borlagen 
und Anträge bekannt, bie ben einzelnen Ausschüssen zuge- 
leitet werden. Als Zuschrift an sämtliche Synodale wird ein 
Schreiben ber Frauenarbeit mit folgendem Wortlaut be- 
kannt gegeben:

„Im Hinblick auf tommenbe Besprechungen ber Landes- 
synode über „Das Amt ber Bitarin" überfenben mir 
Ihnen biefe Unterlagen, bie durch bie Frauenarbeit ber 
Evang. Kirche in Deutschland herausgegeben mürben, unb 
bitten um freundliche Einsichtnahme."
Der Präsident bittet bie Ausschüsse, falls fie mit ber Frage 

ber Bifarin zu tun haben, biefe Schrift mitzuberücksichtigen. 
Da es sic bei biefer Zuschrift nicht um einen Eingang ber 
Synode handelt, fommt eine förmliche Überweisung an einen 
Ausschuß nicht in Frage.

Präsident Dr. Umhauer: Ich stelle ferner feft, das bei ber 
letzten Tagung ber Synode bie Verhandlungen im Haupt- 
ausschus nicht ganz zu Ende gekommen finb. Die Punkte 
10 unb 11 beS Hauptberichts finb nicht besprochen. Im 
Protokoll ift festgehalten, das biefe Teile zurückgestellt wer- 
den; fie werden fpäter einmal besprochen. In biefer Sitzung 
kann baS nicht mehr geschehen, weil ber Ausschuß barüber 
noch nicht beraten hat. Ic möchte ben Hauptausschusz barauf 
aufmerksam machen; falls es möglich fein sollte, bitte ich, 
biefe beiben Punkte zu beraten.

Ferner finb einige Sonderausschüsse gebilbet morben, bie 
zwischen bem Zusammentritt ber Tagungen ber Synode 
tätig fein sollten. Es finb bieS:

1. Ein sog. kleiner Verfassungsausschusz, bestehend aus ben 
Synodalen Hof, Schlink, Wolf; als Stellvertreter: 
Kühlewein, v. Dietze, Schneider.

/



2 Erste Sitzung

2. Ein Gesangbuchausschusz mit dem Synodalen Mülhaupt 
als Leiter.

3. Ein Lebensordnungsausschusz, bestehend aus ben Syno- 
dalen Joest, Maas, Kuhn unb Hupfeld.

4. Ein Ausschuß für bie Siturgie, ber vom Oberkirchenrat 
gebildet werden soll.

Ic wäre dankbar, wenn nur ganz kurz darüber berichtet 
werden wollte, ob biefe Ausschüsse bereits in Tätigkeit ge- 
treten sind unb evtl, welches Ergebnis bie Beratungen 
hatten.

Abgeordneter Dr. Wolf: Der VA hat feine Arbeiten auf- 
genommen unb zunächst eine borläufige Sitzung abgehalten 
in Freiburg, in ber wir eine Planung für bie Gesamt- 
arbeit aufstellten. Wir sind auch in bie Beratung ber grund- 
sätzlichen Fragen, bor allem ber Präambel eingetreten unb 
sind babei zu ber Überzeugung gekommen, das es wünschens- 
wert wäre, noch gründlicher unterrichtet zu fein über bie 
rechtlichen unb tatsächlichen Voraussetzungen unfereS Ver- 
fassungslebens in ber Bab. Landeskirche. Nun hat sic Herr 
Oberkirchenrat Friedrich in einer Sitzung vom 16. Juli 
bereit erklärt, eine Denkschrift über biefe- Fragen auszu- 
arbeiten, bie bann bom Verfassungsausschusz als Material 
für weitere Beratungen ausgewertet werden kann. Herr 
Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich hat dazu bemerkt, das er 
biefe Arbeit nicht leisten könne, ohne eine gewisse Zeit bom 
laufenben Dienst bafür freigestellt zu werden. Ich barf im 
Einbernehmen mit ben anderen Mitgliedern beS VA, beren 
Einverständnis ich schriftlich eingeholt hatte, b. Dietze unb 
Kreisdekan Hof, bie Bitte beS VA aussprechen an ben on, 
nach Möglichkeit Herrn Oberkirchenrat Friedric einen 
solchen Urlaub zu gewähren, bamit wir biefe Borarbeit, bie 
wir brauchen, erhalten fönnen.

Präsident Dr. Umhauer: Ich baute Herrn Prof. Dr. Wolf 
für feinen kurzen Bericht. Ic nehme an, das auf eine Be- 
sprechung verzichtet wird.

Abgeordneter Lic. Mülhaupt: Der Gesangbuchausschus 
(GbA) ift nach Beschluß ber Synode im Benehmen mit bem 
Herrn Landesbischof gebilbet worden. Er besteht aus ben 
Herren Zöbeley als Melodien- unb musikalischer Fachmann, 
Pfr. Dr. Scheuerpflug-Bruchsal als einem an Jahren älte- 
ren unb in ber Gemeinde erfahreneren Kollegen unb mir 
als bem Leiter. Der GbA hat feine Arbeit zunächst unter 
Zugrundelegung beS DE® begonnen unb daher sic mit ber 
Zusammenstellung von Liedern für ben badischen Landes- 
kirchlichen Anhang beschäftigt. Im Juni jedoch tarn uns zur 
Kenntnis, dasz ber Verfasser bzw. bie Bearbeiter beS GEC 
(Prof. Mahrenholz) mit ben DEG-Kirchen namentlich des 
Ostens in ein fruchtbares Gespräch gekommen finb, baS zu 
einer neuen Situation führte: Seit Besprechungen von 
Prof. Mahrenholz, Vizepräsident Lic. Dr. Söhngen unb 
Kirchenrat Dr. Lueken im April 1948 in Spandau ift baS 
GEC nicht mehr alleinige unb ausschliessliche Grundlage beS 
fünftigen Einheitsgesangbuches, sondern sind wesentliche 
Streichungen sowie zahlreiche Ergänzungen an feinem Lied- 
bestand borgenommen worden. Damit entfiel bie Voraus- 
setzung, unter ber ber einstimmige Beschluß ber Synode im 
März gefaszt worden war, nämlic bie Voraussetzung, das 
baS GEC unverändert angenommen, ober abgelehnt werden 
müsse. Nachdem nunmehr bie Diskussion über baS GEC feit 
Spandau wieder freigegeben war unb Ergänzungen nament- 
lic in Bezug auf baS Liedgut beS Pietismus bereits vor- 
genommen worden waren, glaubten mir uns dieser neuen

mittleren Sinie eines Einheitsgesangbuches nicht weiter 
verschlieszen zu sollen. Ich liesz daher Anfang Juli ben 
Kirchenleitungen unb Gesangbuchkommissionen ber Süd- 
deutschen Kirchen, sowie ben Herren Mahrenholz, Söhngen, 
Lueken eine Denkschrift zugehen, in ber mir unter grund- 
sätzlicher Bejahung ber Spanbauer Ergebniffe unfere ba- 
dische Stellungnahme näher formulierten, fomie Streichungs- 
unb Ergänzungsvorschläge machten.

Als Hauptsache barf ich barauS ben ersten Abschnitt vor- 
lesen:

„Die Bab. Landessynode vom März 1948 hat sich ein- 
stimmig zum Gedanken eines deutschen evangelischen Ein» 
heitsgesangbuches bekannt. Dasz fie babei baS DE® (Deut- 
sches evangelisches Gesangbuch) als bie nächstliegende unb 
gesündeste Form eines solchen Einheitsgesangbuchs ansah 
unb nicht baS GEC (Gesangbuch ber ev. Christenheit von 
Mahrenholz) beruhte sehr wesentlich auch barauf, dasz baS 
GEC in ber Mahrenholzschen Denkschrift zunächst als ein 
unteilbares unb undiskutierbares Ganze angeboten mürbe 
unb uns als Ganzes unannehmbar scheint.

Da nun aber ber Bearbeiter beS GEC inzwischen selbst 
biefe Einstellung aufgegeben hat unb mit ben Gesangbuch- 
ausschüssen gerabe auch ber DEG-Kirchen (Söhngen- 
Berlin) in ein fruchtbares Gespräch gekommen ift, baS 
bereits zu zahlreichen Streichungen im GEC unb zahl- 
reichen Ergänzungen aus bem DE® geführt hat, ift bie 
bab. Gesangbuchkommission gern bereit, nunmehr bem 
Gedanken eines Einheitsgesangbuchs, wie er in ben Span- 
bauer Besprechungen ber Herren Lic. Dr. Söhngen, 
Zahrenholz, D. Lueken am 27./28. April 1948 gefaszt 
worden ift, grundsätzlich zuzustimmen. Da in ber Person 
bon Herrn Lic. Dr. Söhngen gerabe auch ber gröszte Teil 
ber DEG-Kirchengebiete biefer neuen mittleren Linie 
folgt, vertraut bie bab. Gesangbuchkommission zuversicht- 
lic barauf, dasz auch die Bad. Synode ihre Zustimmung 
Zu unserer Kursänderung bom DE® zu der neuen mitt- 
leren Linie geben mirb. Denn unfer Hauptanliegen: An- 
schlusz an ein deutsches ebang. Einheitsgesangbuch ift da- 
bei ja boll gewahrt.

Wir erkennen in ben Arbeiten ber Ausschüsse um 
Söhngen-Mahrenholz-Lueken banibar ben verheiszungs- 
bollen Anfang zu einer gefunben unb nicht einseitigen 
Lösung ber Frage eines ebang. Einheitsgesangbuches." 
Wir haben bann im Einzelnen im Sinne bon Ergänzun- 

gen unb Vorschlägen unfere bab. Fragen gegenüber ber 
neuen Fassung beS GEC angebracht, hauptsächlich in folgen- 
ben 3 Richtungen, indem mir nochmals barauf aufmerksam 
machten, es schien unS noch nicht geniigenb berücksichtigt:

a) das baS kommende Gesangbuch ein Buch ber ges am- 
ten gottesdienstlichen Gemeinde sein müsse. 
„Der fromme Bauer, baS Schulkind, bie kirchliche Wasch- 
frau, ber musikalische mie ber unmusikalische Ingenieur 
unb Gelehrte unb Gemeinschaftsmann muß es lieben, 
verstehen unb beten lönnen. ES scheint unS ungesund 
unb verhägnisvoll, menn man sic mit einem Gesang- 
buch begnügen mürbe, baS zwar nicht bie Masse ber 
Kirchenbesucher, aber bie lebenbig singende Gemeinde
befriedigt."

b) Das Gesangbuch soll und muß auch Lese- und An- 
dachtsbuch bleiben. Ein besonderes Andachtsbuc 
daneben zu schaffen und entsprechende Lieder dazu 
auszuwählen, schien uns nicht gut.
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c) Das kommende Gesangbuch müsse auch ein ber- 
ständliches Buc fein. Nicht, das es Oberfläch- 
lichkeit und Plattheit befriedigen soll. Aber wenn es 
schon Ärgernis errege, so müsse das Argernis in ber 
Sache liegen und niemals in ber Sprache.

Die Gemeinde darf nicht überfordert werden. Dazu mach- 
ten wir darauf aufmerksam, das wir wünschten, dastz das 
neue Einheitsgesangbuch an Melodien nicht über 200 auf- 
nehmen solle. Ein größeres Masz von Melodien würde aber 
eine Überforderung ber Gemeinde bebeuten.

Diese Denkschrift mit ihren Vorschlägen wurde von KRat 
Dr. Lueken eingehend unb liebevoll beantwortet, im ganzen 
etwa fo, dasz er von unferen Streichungsvorschlägen, gegen- 
über bem GEC etwa 55, nur 11 seinerseits auch befür- 
Wortete, während von den 66 Ergänzungsvorschlägen 41 ber 
Erwägung ihm Wertbon erschienen.

Mit biefer Korrespondenz ging ic mit Bruder Zöbeley 
unb Poppen bor 14 Tagen auf bie erfte deutsche Tagung für 
Gesangbuchreform, bie feit 1933 ftattgefunben hat, nach 
Fulda. Die Freundlichkeit des OR hat es auch hier uns 
Dreien ermöglicht hinzugehen, fo dasz mir am stärksten ver- 
treten Waren. Auf biefer Tagung, beren Vorgängerin an 
bem Zustandekommen ber neuen Gesangbücher entscheidend 
beteiligt War, Waren anWefenb bie Vertreter von Baden, 
Bayern, Braunschweig, Bremen, Hamburg, Hannover, 
Hessen unb Nassau, Kurhessen-Waldeck, Oldenburg, Rhein- 
land, Schleswig-Holstein, Westfalen, Württemberg. Nicht 
bertreten Waren bie Ostkirchen Wegen ber augenblicklichen 
Schwierigkeiten. Dagegen tagten bie Ostkirchen gleichzeitig. 
Das Ergebnis biefer Tagung, auf ber Wir Badener im 
wesentlichen kritische unb hemmende Worte gegenüber ber 
Einstellung bon Prof. Mahrenholz unb zahlreicher anderer 
Leute hatten, führte doch zu einem ersprieszlichen Gespräch, 
unb auch unfere Opposition wurde anscheinend nicht als 
destruktive Opposition, fonbern al§ Wertbon empfunden.

Als Schlusz barf ic bie Entschlieszung, bie einmütig bon 
ber Tagung bann gefaszt wurde, beriefen. Sie gibt den 
jetzigen Stand ber Angelegenheit an:
„1. Die deutsche Arbeitsgemeinschaft für Gesangbuchreform 

hat sic auf ihrer 5. Tagung am 14. unb 15. September 
in Fulda gem. Ziff. 2 des Beschlusses ber Treysaer 
Kirchenversammlung bom 6. Juni 1947 eingehend mit 
ber Prüfung des GEC beschäftigt.

2. Sie stellt dankbar feft, dasz mit den eb. Kirchen des 
deutschen Ostens, bie leiber in Fulda nicht bertreten fein 
tonnten, eine Übereinstimmung über bie Erweiterung 
des bisherigen Entwurfes beS GEC erzielt ift (Span- 
bauer Beschlusz bom 27./28. April 1948, Erweiterung 
beS GEC auf 380 Lieder).

3. Sie bittet jedoch biefe Kirchen, einige Wenige aus sorg- 
famer Prüfung hervorgehende Anderungsvorschläge sic 
zu eigen zu machen. Auch bebarf bie Auswahl ber zur 
Aufnahme vorgesehenen 10 Lieder ber Gegenwart ber 
Überprüfung.

Der Vorsitzende ber Arbeitsgemeinschaft wirb bevoll- 
mächtigt, über beibeS abschlieszend zu verhandeln.

4. Die Arbeitsgemeinschaft sieht in bem auf biefe Weise 
vervollständigten Entwurf bas gemeinfame Gesangbuch 
für bie eb. Christenheit in Deutschland.

5. Die Beigabe landeskirchlicher Liedanhänge zur Pflege 
beS landschaftlichen Sondergutes unb zur Erprobung ins.

befonbere beS zeitgenössischen Liedgutes ift ben Landes- 
kirchen anheimgestellt.

6. Die Arbeitsgemeinschaft bittet bie Landeskirchen, das 
Buch in feiner neuen Gestalt als baS neue Einheits- 
gesangbuc anzunehmen. Der Vorsitzende ber Arbeits- 
gemeinschaft ift beauftragt, nach Abschluß ber Verhand- 
lungen (Ziff. 3) allen Kirchenleitungen baS vollständige 
Liederverzeichnis zuzuleiten.

Die Gestaltung beS landeskirchlichen Anhanges unb 
bie Einführung beS ganjen Buches Wirb sic nach ben 
Gegebenheiten ber einzelnen Landeskirchen zu richten 
haben.

7. Schon mit Rücksicht auf ben in bielen Kirchengebieten 
bestehenden Notstand hält eS bie Arbeitsgemeinschaft 
mit bem Gesangbuchausschusz ber Ostkirchen für dringend 
nötig, dasz bie Drucklegung beS Gesangbuches spätestens 
zu Beginn beS neuen Jahres aufgenommen Wirb. 
Fulda, am 15. September 1948."

Dieses sind bie Beschlüsse. Ic weisz nicht, ob eS inter- 
essieren mürbe, bie Namen ber Vertreter zu beriefen? — 
Das ift ber jetzige Stand ber Angelegenheit.

Präsident Dr. Umhauer: Ic glaube in Ihrer aller Namen 
zu sprechen, wenn ic bem Berichterstatter unb dem Aus- 
schusz ben befonberen Dank für bie eifrige Tätigkeit aus- 
spreche, bie ber Ausschuss entfaltet hat. Wir wünschen ihm 
auch weiter Erfolg. Eine Besprechung wird nicht gewünscht.

Ic barf bitten, namens beS Ausschusses für kirchliche 
Lebensordnung Bericht zu erftatten.

ES wird mitgeteilt, das Prof. D. Hupfeld sämtliches Ma- 
terial gesammelt hat, baS in nächster Zeit borgelegt werden 
foil. 2

Präsident Dr. Umbauer: Wir kommen zum Bericht ber 
liturgischen Kommission. Es mar vorgesehen, dasz ber Ober- 
kirchenrat gebeten mirb, eine solche Kommission einzusetzen 
unb zur Tätigkeit aufzurufen. Ist in biefer Richtung etwas 
geschehen?

Landesbischof D. Bender: Die Kommission ift gebilbet 
worden. Sie mirb aber bie Arbeit erst in ber kommenden 
Woche aufnehmen. Ic kann nur sagen, das mir dankbar 
sind, dasz Prof. D. Brunner, einer ber erfahrensten Liturgen, 
uns feine Mitarbeit zugesagt hat.

In längerer Aussprache murbe bie Frage verhandelt, ob 
bie Verhandlungen ber Landessynode gedruckt werden sollen. 
Die Synodalen Waren einftimmig ber Ansicht, das bieS ge- 
schehen soll. Auch die Verhandlungen ber beiben borläufigen 
Synoden sollen — wenn auch nur in einer baS Wesentliche 
enthaltenden Zusammenfassung — gedruckt werben. Die 
Druckkosten werben sic schätzungsweise auf 2000 DM be- 
laufen. Dieser Betrag foil in.ben Voranschlag aufgenommen 
werben.

Landesbischof D. Bender: Ic wollte ber Synode noch 
einen ganz kurzen Überblick geben über ben Weg bon 
Wittenberg nach Eisenach bon 1848—1948. 
Ich sehe, dasz bie Zeit vorgeschritten ift, fo dasz ich davon 
Abstand nehme. 8c wollte auch beS 100jährigen 
Jubiläums Wicherns unb feines Werkes ge- 
denken. Aber ich glaube ic barf eS nicht tun, um bie 
Arbeit ber Synode nicht aufzuhalten.

Auf Vorschlag beS Präsidenten tritt ber Finanzausschuß 
sofort zusammen, um einen Vorsitzenden zu wählen unb so- 
bann an bie Arbeit gehen zu können.
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Abgeordneter Lie. Mülhaupt: Der Hauptausschusz hat nur 
einen Antrag zu behandeln bagl. ber Ehescheidungen*,  ber 
m. E. bem Verfassungsausschusz zugeleitet werden könnte. 
Darüber wissen Rechtskundige beffer Bescheid unb mir 
müssen fic hierüber fragen.

Oberkirchenrat Dr. Friedrich: Schon bor 1% Jahren hat 
baS württemb.bad. Justizministerium Vorschläge unter- 
breitet, wie ber Seelsorger in ben Chescheidungsprozez ein-

* Dieser von ben Synodalen Siegel, Mülhaupt, Schäfer 
unb Kühlewein Unterzeichnete unb bem Hauptausschusz über- 
wiesene Antrag vom 27. 9. 1948 hat folgenden Wortlaut:

„Hohe Synode wolle beschlieszen unb ben Oberkirchen- 
rat bitten, er möge beim Ministerium für Justiz bean- 
tragen, doch in Zukunft wieder — wie früher — bie an- 
laufenden Ehescheidungen ben zuständigen Geistlichen zu 
melden."

geschaltet merben kann. Wir haben biefe Vorschläge geprüft 
unb haben eine entsprechende Antwort an baS Justizmini- 
sterium Württemberg-Baden gegeben. Von Südbaden ift 
mir eine entsprechende Eingabe nicht bekannt. Aber fobalb 
bie nordbadische Sache abgeschlossen ift, merben mir selbst- 
verständlich auch an baS südbadische Justizministerium 
herantreten unb bort ebenfalls Vorschläge machen. Ic 
glaube, Sie bräuchten bie Angelegenheit im Verfassungs- 
ausschuß ober Hauptausschusz vorerst nicht zu behandeln.

Präsident Dr. Umhauer: Vielleicht läszt fich bie Sache da- 
burch abkürzen, das bie Antragsteller sic angesichts biefer 
Erklärung beS Herrn Oberkirchenrat Dr. Friedric bamit 
einverstanden erklären, dasz ber Antrag ohne Behandlung im 
Ausschuß unb in ber Synode bem Oberkirchenrat übergeben 
mirb.

Dieser Vorschlag mirb angenommen. — Die Sitzung mirb 
hierauf geschlossen.

Zweite öffentliche Sitzung

Herrenalb, Mittwoch, den 29. September 1948, nachmittags 14.30 Uhr

Präsident Dr. Umbauer eröffnet bie Sitzung, Abgeord- 
neter Specht spricht baS Eingangsgebet.

Präsident Dr. Umbauer: Ic habe folgende Eingänge be- 
kanntzugeben:

Zunächst ein Antrag unterzeichnet Eifinger, Baumann, 
Ruser folgenden Wortlauts:

„Um eine eingehende Besprechung mit ben Kirchen- 
ältesten unb Gemeindegliedern in Pfarrkonventen unb 
gegebenenfalls Bezirkssynoden zu ermöglichen, mirb ge- 
beten, bie Unterlagen für bie Tagesordnung ber Sitzungen 
ber Landessynode jeweils 4 Wochen bor Beginn ber. 
Tagungen ben Synodalen zusenden Zu wollen."
Ic schlage Ihnen bor, biefen Antrag bem OR zu über- 

weisen; eine Debatte mirb nicht nötig fein. Ic bin über- 
Zeugt, daß ber CK bie Unterlagen für bie Synode, fobalb 
er dazu in ber Sage ift, versendet. Er mirb aber auch biefen 
Wunsch zur Kenntnis nehmen.

Hat einer ber Antragsteller etwas einzuwenden gegen 
biefe Behandlung beS Antrages? — Ic stelle feft, das bieS 
nicht ber Fall ift.

Der nächste Antrag unterzeichnet bon ben Synodalen Ei- 
singer, Ruser, Kley, lautet:

„Auf Anregung beS Pfarrkonvents beS Kirchenbezirks
Sörrach mirb bie Synode gebeten, bie alsbaldige Ein- 
Führung eines kirchlichen Gedenktages für bie Gefallenen 
anregen zu wollen."
Auch biefen Antrag, schlage ic bor, bem CK zu über- 

weisen, ohne das mir in eine Beratung unb Behandlung 
eintreten wollen. Ic glaube, das unfere zeitliche Gebunden- 
heit uns hindert, gröszere Ausführungen barüber zu hören. 
Ic bin auch ber Auffassung, das ben Wünschen ber Antrag- 
steller hinreichend Rechnung getragen ift, wenn ber CK er- 
sucht mirb, bie Frage zu prüfen unb Mitteilung zu machen.

Oberkirchenrat Rost: Ic wollte nur fagen, das biefe 
Frage schon öfterS im CK geprüft worden ift, dasz aber auch 
bie ERD, bie gesamten deutschen Landeskirchen, ber Mei- 
nung maren, man sollte biefe Tage beS Totengedächtnisses

nidjt noch vermehren. Früher waren wir schon durch ben 
Sonntag Reminiscere, ben Heldengedenktag, verpflichtet, 
einen solchen besonderen Tag zu halten. Nachdem nun all- 
gemein in ben Landeskirchen ber Totensonntag am letzten 
Sonntag des Kirchenjahres gehalten wird, glauben wir, das 
es richtig ist, diesen Tag zugleich auch als Gedenktag für bie 
Gefallenen zu begehen. Der Totensonntag wurde ja seinerzeit 
eingeführt zur Erinnerung an bie Gefallenen ber Freiheits- 
kriege von 1813. Daraus ift ber eigentliche Totensonntag er- 
wachsen.

Bei ber Besprechung biefer Frage ift auch immer wieder 
darauf hinzuweisen, das er hinsichtlich ber Verkündigung 
besondere Schwierigkeiten bietet. Die Gefahr ift grosz, das 
an solchen Tagen durch Sentimentalität unb ähnliche Stim- 
mungen bie Kraft des Evangeliums unb ber Ernst des Evan- 
geliums verkürzt werden. Uns liegt baran, das biefer letzte 
Sonntag des Kirchenjahres — wie das ja auch von anderer 
Seite ausgesprochen worden ift — Anregung gebe, auch 
ohne ihn als sog. „Tag beS jüngsten Gerichts" ober als 
„Ewigkeitssonntag" zu bezeichnen, doch baS eschatologische 
Moment bei solchen Gedenkfeiern zum Ausdruck zu bringen. 
Jc glaube nicht, das ber o® ohne weiteres bem Wunsche 
nach einem besonderen Gefallenen-Gedenktag stattgeben 
wird. Das bie Erinnerung an unfere Gefallenen in unferen 
Herzen unb in unferem Volk lebt, unb das auch bie Kirche 
sie nicht vergizt, das bürfte sicher sein; aber ebenso sicher, 
das sie mit eingeschlossen fein können in baS Gedächtnis 
aller berer, bie heimgegangen finb, während bie Kirche am 
Totensonntag ber Gemeinde baS ernste, hoffnungsfrohe unb 
hoffnungsvolle Wort von ber Ewigkeit zu sagen hat.

Abgeordneter Eifinger: Ich persönlich bin auch ber Mei- 
nung, das es nicht geraten ift, bie Zahl ber Totengedenk- 
tage zu vermehren. Dem Antrag beS Lörracher Pfarrkon- 
vents bürfte bamit entsprochen fein, das ber Totensonntag, 
ber ja aus einem Gefallenengedenktag entstanden ift, zugleich 
als Gedenktag für bie im Kriege Umgekommenen begangen 
wird. (Der Gefahren, benen bie Verkündigung an solchen
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Gedenktagen oft erliegt, sind wir uns bewuszt. Es ist Sache 
der einzelnen Prediger, sie zu erkennen und ihnen durch 
rechte, schriftgebundene Predigt zu begegnen.) Das Anliegen 
unseres Antrages bestand darin, die Kirche möchte es nicht 
stillschweigend dem einzelnen Pfarrer überlassen, der Ge- 
fallenen zu gedenken, sondern ausdrücklich bezeugen, das sie 
als Ev. Kirche in Deutschland an einem bestimmten Tage 
im Kirchenjahr — am besten am Totensonntag — auch der 
Millionen, die im Kriege umgekommen sind, besonders ge- 
denkt.

Präsident Dr. Umhauer stellt die Frage: Wird Wider- 
spruc gegen meinen Vorschlag erhoben? — Dies ist nicht 
der Fall. — Der Antrag wird dem DÄ überwiesen.

Ein weiterer Antrag, unterschrieben Eisinger, Ruser, Kley:
„Der neue Termin des Ernte- und Dankfestes wird von 

mehreren Gemeinden des Oberlandes als zu früh be- 
zeichnet. Die Synode wird daher gebeten zu prüfen, ob 
eine Verschiebung des Termins möglich ober erwünscht 
erscheint, ober ob es angängig ift, dasz einzelne Gemein- 
ben ober Kirchenbezirke von sic aus das Ernte- unb Dank- 
feft auf einen späteren Sonntag verlegen."
Ic bin ber Auffassung, dasz biefer Antrag für das lau- 

fenbe Jahr zu spät kommt, um berücksichtigt zu werden. 
Aber für künftige Jahre kann er natürlich berücksichtigt wer- 
ben, unb ich möchte auch hier anregen, dasz mir ihn bem 
Ev. Oberkirchenrat überweisen zur entsprechenden Verwer- 
tung bei feinen Beratungen.
Sind bie Antragsteller bamit einverstanden? — Das 

scheint ber Fall zu fein. Der Antrag wird dem- OR über- 
wiesen.

Nun kommen einige Anträge unferer Ausschüsse unb zwar 
Verfassungsausschusz unb Finanzausschusz. Ic nehme an, 
dasz diese Anträge von ben Berichterstattern eingebracht 
werden unb wörtlich beriefen werden, fo das ic mir er- 
sparen kann, sie jetzt im einzelnen bekannt zu geben.

Unb bann ein letzter Eingang, eine Anfrage, unterzeichnet 
Erwin Uhl, Mondon, Mülhaupt, Dr. Heidland:

„Hohe Synode wolle beschlieszen, das in bem in ber 
März-Tagung 1948 beschlossenen Ausschuß des Evang. 
Hilfswerks Synodale bertreten sind. Ferner wird ange- 
fragt, ob fraglicher Ausschuß bereits besteht."
Ic möchte es nicht für ratsam halten, bie Frage des Ev. 

Hilfswerks jetzt noch praktisch zu verhandeln. Die Zeit mürbe 
dazu nicht reichen. Es käme nur eine kurze Beantwortung 
biefer Anfrage in Frage. — Sinb bie Herren Anfragenden 
bamit einverstanden?

Abgeordneter Uhl: Ic habe mit Pfr. Schmidt persönlich 
über diese Dinge gesprochen. Pfr. Schmidt märe felbft daran 
intereffiert, wenn noch Synodale in diesen Ausschuß kämen. 
Ic bin informiert unb weisz, dasz biefer Ausschuß besteht' 
unb getagt hat, aber in gröszter Mehrheit sind es Geschäfts- 
leute, Herren aus ber Praxis. Aber gerabe in geschäftlichen 
Momenten mirb oft bei bem Geschäftsgebaren auf Schwie- 
rigkeiten gestoszen, bie durch Synodale geglättet werden 
könnten. Es märe wünschenswert zu bem Entschluß zu 
fommen, einige Synodale noch in ben Ausschuß zu nehmen.

Oberkirchenrat Dürr: Die Zahl ber Mitglieder -dieses 
Beirats ift noch nicht erschöpft. Wir hatten ursprünglich bie 
Absicht, unter ben breien, bie zunächst berufen mürben, einen 
unferer Synodalen, Herrn Trautmann, zu bitten. Das ift 
durch Besprechungen zwischen ihm unb anderen Herren ber 
Firma Freudenberg anders geregelt worden, fo dasz mir un- 
seren ursprünglichen Plan aufgegeben unb zunächst feinen

weiteren Synodalen berufen haben. Dem steht aber nichts 
im Wege. Wir haben felbft Interesse baran, das noch 1 ober 
2 Synodale, bie für bie Beratungen unb für bie Vorschläge 
in Frage fommen, dazu berufen werden.

Präsident Dr. Umhauer: Sinb bie Herren Anfragenden 
zufrieden mit biefer Antwort? — Das scheint ber Fall zu 
fein. Ic barf bie Anfrage als erlebigt betrachten.

Es ift beantragt, bie Synodalen Uhl unb Dr. Schmechel 
als Sydonalmitglieder in biefen Ausschuß zu entfenben. — 
Der Antrag mirb einftimmig angenommen.

Präsident Dr. Umhauer: Damit märe Ziffer I ber Tages- 
orbnung erlebigt. — Zu Ziffer II: „Behandlung ber Ab- 
schnitte X und XI des Hauptberichts", bie in ber letzten 
Synode zurückgestellt mürben, erhält das Wort.

Berichterstatter Abgeordneter Specht: Aus bem Bericht 
ber Kirchenleitung an bie Ordentliche Landessynode 1948 
sind bei ber Frühjahrstagung ber Synode bie Abschnitte X 
unb XI des Hauptberichts nicht zur Behandlung gefommen. 
Dem HA mar gefagt morben, dasz bie Besprechung biefer 
beiben Abschnitte über das kirchliche Bauwesen unb bie 
finanzielle Sage nicht zu ben Aufgaben des HA gehöre, son- 
bern dasz sie später behandelt merben sollten. Durch men, ift 
bann im Protokoll nicht ausdrücklich festgehalten morben. 
Deshalb finb fie in ber 1. Plenarsitzung am Dienstag früh 
ohne weiteres bem HA zugewiesen morben. Aber ihrem Int- 
halt nach gehören diese beiben Abschnitte ohne Zweifel in 
bie Zuständigkeit des Finanzausschusses. Wir bitten daher, 
bie Abschnitte X unb XI des Hauptberichts bem Finanzaus- 
schusz zur Behandlung in ber nächsten Tagung ber Landes- 
synode ju überweisen.

Präsident Dr. Umhauer: Erhebt sic Widerspruch gegen 
biefen Antrag? — Dies ift nicht ber Fall. Ic stelle deshalb 
feft, bie Synode ift ber Auffassung, dasz diese beiben Ab- 
schnitte vom FA zu behandeln finb unb zwar in ber nächsten 
Synode.

Ziff. III ber Tagesordnung: „Eintrag des Hauptausschusses 
über das Amt ber Vikarinnen in ber Landeskirche." Sie 
erinnern sich, das ic geftern als eine Zuschrift an alle 
Synodale biefe Schreiben des Ev. Frauenwerks mit ber 
Druckschrift ermähnt habe. Der HA hat sich bamit befaszt 
unb mirb durch Herrn Pfr. Specht über feine Auffassung be- 
richten.

Berichterstatter Abgeordneter Specht: Im Hauptausschusz 
hat auch ein Gedankenaustausch über das Amt ber Bifarin 
in ber Ev. Kirche stattgefunden. Da bie Von ber Ev. Frauen- 
arbeit in Deutschland herausgegebene und den Mitgliedern 
ber Synode zugegangene Schrift über das Amt ber Bifarin 
nicht zu ben Borlagen ber Kirchenleitung gehörte, mar bie 
biblisch-theologische Grundlage nicht fo erarbeitet unb gegen- 
wärtig, dasz ber HA zu einer einheitlichen Stellungnahme 
hätten fommen fönnen. Allerdings maren mir einig, dasz 
hier eine offene unb für unsere Kirche schwerwiegende Frage 
befteht, beren Beantwortung nicht mehr allzuweit hinaus- 
geschoben merben sollte. Denn es ift Tatsache, das in ben 
letzten Jahren in ber ev. Kirche das Amt ber Bifarin schon 
in vollem Umfange mit Wortverkündigung unb Spendung 
ber hl. Sakramente ausgeübt wurde. Es scheint auch festzu- 
stehen, das einzelne Vikarinnen sic durchaus bewährt haben 
unb mit Hingabe unb Geschick unb groszer Treue ihr Amt 
vermaltet haben. Dasz dadurch bie Frage aufgebrochen ift, 
ob biefer Einsatz ber Vikarinnen ber Anfang einer neuen 
Entwicklung ober nur eine burch bie Not bebingte Maß- 
nähme fein soll, ift nicht zu verwundern. Den Bezirkssynoden

d
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dieses Jahres ist diese Frage zur Bearbeitung übergeben 
worden. Aber bie letzte Antwort wird doch wohl bie Landes- 
synode geben müssen.

Der HA stellt daher mit allen Stimmen gegen eine ben 
Antrag,

bie Frage nach ben Möglichkeiten ber Verwendung ber 
Vikarinnen in unferer Landeskirche unter bie Vorlagen 
ber Kirchenleitung für bie nächste Tagung ber Landes- 
synode aufzunehmen.
Oberkirchenrat Rost: Der Herr Berichterstatter hat bereits 

erwähnt, das ber OR ben Bezirkssynoden dieses Jahres bie 
Auflage gemacht hat, zu ber Frage ber Vikarinnen Stel-1 
lung ju nehmen. Es ift ja überhaupt eine Frage, bie nicht 
nur bie deutschen Landeskirchen beschäftigt. Den Herren wird 
vielleicht bekannt fein, dasz j. 8. in ber Dänischen Kirche 
eine starke Kontroverse hinsichtlich ber Verwendung ber 
Theologinnen herrscht, wo einige Frauen als Pfarrerinnen 1 
angestellt worden sind. Während einige dänische Bischöfe da-l 
gegen Stellung genommen haben, haben anbere sic bereit 1 
erklärt, ipre Diözesen Frauen als „Pfarrerinnen" aufzu-' 
nehmen. Ahnlic ift bie Frage aufgebrochen in Amerika unb 
in Kanada, fo das es sic hier schon um eine Frage von 
ökumenischer Bedeutung handelt.

Dem Wunsch des Ausschusses, bereits in ber nächsten 
Sitzung ber Landessynode ben Antrag zu behandeln, wird 
zu entsprechen leiber nicht möglich fein. Die Synoden tagen 
jetzt bis ins Frühjahr hinein. Bis bann bie Berichte von 
26 Synoden fo ausgewertet sind, dasz baS Ergebnis wirk- 
lic in einer umfassenden Weise ber Synode bargelegt werden 
kann, wird wohl noch einige Zeit vergehen. Wenn alfo im 
Saufe beS Frühjahrs ober Frühsommers zur Behandlung 
des neuen Haushaltplanes bie Synode zusammentreten 
sollte, könnte ber OK faum eine Gewähr bafür übernehmen, 
das bie Sache bis bahin fo bearbeitungsreif ift, dasz barüber 
verhandelt werden kann. Nur aus Borficht weise ic darauf 
hin. Denn bie Arbeit, 26 Bezirkssynoden durchzuarbeiten, 
ift nicht ganz gering. So bitte ic also, wenn es bis bahin 
noch nicht möglich gewesen fein sollte, bafür BerftänbniS 
aufzubringen.

Berichterstatter Abgeordneter Specht: 3c würde ben An- 
trag fo abänbern:

Die Frage nach ben Möglichkeiten ber Verwendung von 
Vikarinnen in unferer Landeskirche unter bie Borlagen 
ber Kirchenleitung für eine ber nächsten Tagungen ber 
Landessynode aufzunehmen.
Präsident Dr. Umhauer: Damit ift ber Oberkirchenrat ein- 

verstanden. Wird dazu baS Wort gewünscht? — Das ift nicht 
ber Fall. Ic barf barauS schlieszen, das bie Synode mit 
bem Vorschlag ihres Hauptausschusses einverstanden ift.

Ziff. IV ber Tagesordnung: „Bericht beS Verfassungsaus- 
schusses über bie Grundordnung ber ERiD." Es finb hier 
4 Berichte vorgesehen unter Ziff. IV, V, VII unb VIII. Die 
Materien von Ziff. IV, V unb VII hängen zusammen, unb 
ber Herr Berichterstatter hat ben Wunsch geäuszert, das über 
biefe 3 Punkte ber Tagesordnung gesamt berichtet wird.

Ic bitte um Ruszerung, -ob mit biefer Anderung ber 
TageSorbnung bie Herren Sydonalen einverstanden finb.

Die Synode ift einverstanden. Ich bitte Herrn Prof. Dr. 
Wolf, baS Wort zu nehmen zu Punkt IV, V unb VII.

Berichterstatter Abgeordneter Dr. Wolf: Hohe Synode! 
Dem Verfassungsausschusz finb folgende Eingänge zur Be­
arbeitung zugeteilt worden:

1. Der Dom Erweiterten Oberkirchenrat borgelegte Entt- 
wurf für eine Entschlieszung ber Landessynode, bie 
Grundordnung ber ERiD betr.,

2. ber bom Erweiterten oR borgelegte Entwurf eines 
kirchlichen Gesetzes, bie Regelung beS Kinderzuschlages 
ber kirchlichen Bediensteten betr.

Beibe Borlagen befinben fich gedruckt in Ihren Händen.
I.

Auf Grund eines einleitenden Referates feines Vor- 
sitzenden, Prof. Dr. b. Dietze, hat ber VA ben Text ber 
Grundordnung (@0), wie er von ber verfassunggebenden 
Kirchenversammlung in Eisennac beschlossen worden ift, 
durchgesprochen. Er hat sic babei befonberS mit denjenigen 
Abschnitten beschäftigt, zu denen unfere Landessynode (8S) 
in ihrer letzten Sitzung bei ber Besprechung beS ‘vom VA 
ber ERD ausgearbeiteten Entwurfs abweichend ober er- 
gänzend Stellung genommen hat. ES wurde dankbar fest- 
gestellt, dasz biefe Anliegen in ber endgültigen Fassung der 
G0 bolle Berücksichtigung erfahren haben.

1. ES finb folgende wichtige Anderungen an bem s. Zt. bon 
uns beratenen Entwurf ber @0 zu beachten:

a) Man erkennt deutlich baS Bemühen, anstelle bloszer 
Wünsche unb Sollbestimmungen konkrete Feststellungen 
unb Seinsbestimmungen zu setzen, beispielsweise in 
Art. 6, Albs. 2 ftatt „bie EKeD foll bahin wirken, das 
bie Gliedkirchen nach übereinstimmenden Grundsätzen 
verfahren" zu sagen: „fie wirkt dahin".

b) Zwei Artikel finb neu eingefügt worden. 1. Art. 5, ber 
baS Verhältnis ber ERD zu ben Gliedkirchen unter 
bie grundsätzliche Weisung stellt, das biefeS Verhält- 
niS eine Ordnung ber Brüderlichkeit ift. In diesem 
Geiste sollen alle Verhandlungen, Auseinandersetzungen 
unb baS Geltendmachen bon Siechten unb Pflichten 
zwischen ben Gliedkirchen stattfinden. 2. Art. 32, ber 
zur Entscheidung bon Meinungsverschiedenheiten unb 
Streitfragen innerhalb ber EKD unb zur Begutachtung 
bon Rechtsfragen bie Einsetzung eines Schiedsgerichts- 
hofeS vorsieht, worüber baS Nähere in einem beson- 
beren Gesetz beftimmt werden foll. Damit ift man 
einer auch bon unferer Landeskirche (E®) gegebenen 
Anregung gefolgt.

c) Abgesehen bon stilistischen Verbesserungen in einzelnen 
Punkten wurden folgende Beftimmungen im Text ber 
G0 neu gefaszt:

Im Vorspruch ift ber ursprünglich letzte Satz, ber 
lautet, „indem fie biefe Grundlage anerkennt, bekennt 
sich bie Eb. Kirche in Deutschland zu bem einen Herrn 
ber einen heiligen, allgemeinen unb apostolischen 
Kirche" als zweiter Sat eingefügt worden, um baS 
Gewicht biefer Aussage zu verstärken.

Ferner sind bie Sätze über bie Verpflichtung ber 
ERD durch bie bon ber ersten Bekenntnissynode in 
Barmen getroffenen Entscheidungen sowie durch die 
Ergebnisse beS Kirchenkampfes in ben 2. Absatz beS 
Art. 1 eingefügt worden, — fie standen früher im 
Vorspruch — wohl mit Rücksicht barauf, das fein ganz 
einhelliges BerftänbniS in ber ERD über ben theo- 
logischen unb kirchenrechtlichen Charakter beS Barmer 
Bekenntnisses besteht.

Weiter finben Sie eine neue, beffer gegliederte unb 
klarere Formulierung ber Beftimmungen über Dia- 
tonie unb Mission in ben Art. 15 unb 16.
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In ben Art. 23 ff. sind ber Kirchenkonferenz stärkere 
Befugnisse zugestanden worden; ein Wunsch vieler 
Kirchenleitungen, — wie Sie sic erinnern, auch ber 
unferen — ift damit erfüllt.

Entgegen ber ursprünglichen Absicht des VA ber 
EKD ift bie Stellung des Vorsitzenden des Rates ber 
ERD unb seines Stellvertreters durch besondere Wahl- 
bestimmungen äuszerlic stärker hervorgehoben worden.

Endlich mürben bie Bestimmungen über das kirch- 
liche Auszenamt unb bie Kirchenkanzlei neu gefaszt; von 
einer ausdrücklichen Vorschrift, das letztere mit einer 
rechtskundigen Persönlichkeit ju besetzen fei, murbe ab- 
gesehen, weil sic das Erfordernis einer gewissen 
Rechtskunde bei biefem Posten von felbft verstehe unb 
daher feine ausdrückliche Bestimmung nötig fei.

2. In besonders eingehenden Besprechungen hat sic ber 
VA über bie neue Fassung des Art. 4 betr. bie Kanzel- unb 
Abendmahlsgemeinschaft Gedanken gemacht. Nachdem bie 
auf ber 2. Kirchenversammlung in Treysa barüber formu- 
fierten Grundsätze in manchen Kreisen ber lutherischen 
Kirchen miszbilligt worden finb unb eine neue, teilweise harte 
unb schwere Auseinandersetzung in verschiedenen Gremien 
barüber entbrannt mar, hatte ber VA ber ERD im April 
b. J. auf feiner letzten Sitzung in Karlsruhe zusammen mit
Vertretern der verschiedenen Gruppen feine gemeinsame unserer LR durchaus nicht als eine Hinderung dafür an-
Formulierung mehr finden fönnen unb deshalb feinen Auf- 
trag bem Rat ber ERD zurückgegeben. Es ift bann aber doch 
in Eisennac gelungen, — nach einer ergreifenben Ansprache 
beS Vorsitzenden beS Rates ber EKD, Landesbischof D. Wurm, 
unb einer biefem Appell folgenden Erklärung ber Lutheraner 
durch Landesbischof Dr. Lilje — eine einigenbe Formel ju 
finben, bie bem ernften Willen, beieinander zu bleiben, Aus- 
druck verleiht. Man hat nun eingesehen, das in Wirklichkeit 
trotz aller Unterschiede ein Einigendes unter uns ba ift, baS 
ju verschweigen ber Herr ber Kirche uns nicht erlaubt. So 
fam eS ju ber jetzigen Fassung beS Art. 4, welche zwar hinter 
ber Formulierung von „Treysa 2" etmaS zurückbleibt, aber 
doch nach allem Vorangegangenen einen wirklichen Fort- 
schritt jur Einigung darstellt. Fruchtbar merben biefe Sätze 
freilich nur bann fein fönnen, menn mir in unS felbft eine 
Gesinnungsänderung vollziehen von ber Verfteifung unb 
Verklemmung jur Offenheit unb Hörbereitschaft, unb menn 
mir, mie es jetzt auf ber erften Weltkirchenkonferenz in 
Amsterdam so beglückend erlebt worden ift, bie jeber Kon- 
fession in ihrer Geschichte zugewachsenen geistlichen Erkennt- 
nisse einanber als Gabe darreichen, um davon mitzulernen 
unb mitzuleben.

3. Um von biefer Gesinnung ein sichtbares Beispiel zu 
geben, schlägt ber VA Ihnen vor, folgenbem Antrag, ber 
sic im Wortlaut eng an ben Text ber ®0 anschlieszt, zuzu- 
stimmen:

„Hohe Synode wolle beschließen:
Die Landessynode bejaht freudig, die von ber ber-

fassunggebenden Kirchenbersammlung in Eisennac be- 
schlossene Grundordnung ber EKiD unb erklärt einmütig 
ihre Zustimmung. Sie dankt Gott für das bamit ge- 
schehene Werk kirchlicher Einigung.

Verpflichtet durch ben Geist brüderlichen Verstehens 
unter ben Bekenntniskirchen, wie bie G0 ihn bezeugt, er- 
klären mir uns bereit, ben durch unsere Zugehörigkeit jur 
ERiD begrünbeten Aufgaben nachzukommen. Wir bitten 
unsere Kirchenleitung, sic für bie Förderung des theo- 
logischen Gespräches zwischen ben Konfessionen einzusetzen

unb bie Möglichkeit von Vereinbarungen über Kanzel- unb
Abendmahlsgemeinschaft ju prüfen.

In unferer Landeskirche werden bie Angehörigen aller 
in ber EsiD geltenden Bekenntnisse jum Abendmahl zu- 
gelaffen."
Ic bitte ben Herrn Präsidenten, biefen Antrag ber 

Synode jur Abstimmung ju stellen.
Präsident Dr. Umhauer: Die Diskussion über biefen An- 

trag ift eröffnet. Ich bitte um Wortmeldung.
Abgeordneter Dr. v. Dietze: Ic habe nur eine Kleinigkeit 

nachzuholen, bie ic im Ausschuß vergessen habe. Sc möchte 
fragen, ob es notmenbig ift, hier jetzt im Plenum, mo mir 
über Annahme ber GO abstimmen, über biefen Antrag ab- 
juftimmen.

Oberkirchenrat Rost: Ich fann baju nur erflären, das 
mir sehr banfbar finb, menn ber Ausschuß sic zu biefem 
Zusat ju feiner Zustimmungserklärung bereitgefunben hat. 
Er enthält Gedanken, bie bereits innerhalb ber Kirchen- 
leitung unb ihrer Vertretung hin unb mieber ermogen 
worden finb. Als mir im Mai b. J. am Gespräch ber unier- 
ten Kirchen mit ben bafür beftimmten Mitgliedern beS Rats 
ber ESD in Stuttgart teilnahmen, gehörte gerabe biefe 
Frage ju ben entscheidenden Punkten. Wir haben bamalS 
namens unferer 8® erklärt, das mir ben Bekenntnisstand

sehen, an jener Weiterentwicklung mitjuarbeiten. Der Kreis, 
ber ba zusamnien mar, umfaszte in ber Hauptsache verwal- 
tungsunierte Kirchen, während unsere Kirche barin wieder ' 
eine besondere Stellung einnimmt Wir haben erklärt, das 
bie Ev. prot. Landeskirche Badens niemals hinter das Jahr 
1821 zurückwolle, dasz fie Gott banfbar ift, dasz er ber Kirche 
ben Tag unb das Bekenntnis von Barmen geschenkt hat, 
unb das mir das als bie Grundlage ansehen, bie mir uns 
felber ju eigen machen unb auf ber mir in klarer Erkenntnis 
auch ber Zeitlage stehen, unb das mir nur ben einen herz- 
lichen Wunsch haben, Gott möge ben anderen Kirchen eine 
Tür auftun, bamit das seinerzeit in Halle begonnene Ge- 
spräc über bie verschiedenen Abendmahlsauffassungen wei- 
tergeführt unb ju einer Einigung gebracht merbe. Wir 
glauben affo, innerhalb unferer ER in feinem Fall irgend- 
etwas Starres, in sic Abgeschlossenes darzustellen, unb finb 
bereit, alle Wege ju gehen, bie Gott feiner Kirche meift. 
Darum begrüszen mir biefe Erklärung, mie fie vom VA fest- 
gestellt worden ift unb glauben, das fie für ben weiteren 
Gang ber Verhandlungen in biefer Frage, bie mir ja nie- 
mals als abgeschlossen anerfennen fönnen, eine bedeutsame 
Anregung darstellt.

Abgeordneter Schneider: Ic wollte von ber Laienseite 
ber Synode aus zum Ausdruck bringen, dasz auch mir dank- 
bar barum finb, wenn mir nicht nur bie G0 als solche mit ben 
uns nun jur Kenntnis gebrachten Abänderungen annehmen 
unb bamit bie Entwicklung unb das Bestreben nach Einigung 
bejahen unb unterstreichen, fonbern das es gerabe ein An- 
liegen ber Gemeinden ift, welches immer mieber ausge- 
sprochen werden musz, das mir im Saframent des Abend- 
mahls wirklich bie Gemeinschaft empfinden mit allen, bie 
ehrlichen Herzens baju fommen, ohne das mir nach bem 
konfessionellen Stand fragen. Ic betrachte biefen Zusat 
des Antrags ja nicht als eine Empfehlung an unfere Kirchen- 
leitung im engeren Sinne hier. Wir haben ja aus bem Munde 
des OK gehört, dasz unfere Kirchenleitung in vollem Masze 
hinter biefem Zusat steht unb ihn, soweit es an ihr liegt, zu 
verwirklichen trachtet. Ic hoffe, dasz biefer Zusat eben bei
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entsprechender Veröffentlichung — um bie wohl auch ge- 
beten werden darf — ein Wort ist zugleich an bie Kirchen, 
bie hier noch in einer gewissen Not unb in einer gewissen 
Zurückhaltung stehen. Es ist das vielleicht — nein, 
wir wollen hoffen gewiss — ein Dienst, ben wir tun, dasz 
mit ber Annahme ber GO diese Frage, dieses Problem nicht
abgeschlossen ift, fonbern baft eine Synode mit allen ihren durch baS Sakrament vorhanden ift. Wo baS vorhanden ift, 
Bertretern eS ausspricht: ES ift zwar ein Stück meiter er -.............................
reicht, aber mir ringen, bitten unb beten barum, daß Gott 
unö hier noch weiter führe, unb, soweit es an Menschen ist, 
wollen mir das nicht hemmen.

Abgeordneter Dr. Schmechel: Es ift eben auf bie Laien 
abgehoben worden, unb das veranlaszt mich, einige Bemer-
fungen zu machen. Und ic möchte mit diesen Bemerkungen gänzungen machen möchte.
eine Bitte verbinden.

Da mir durch ben FA so stark in Anspruch genommen 
maren, haben mir an ben Verhandlungen beS VA feinen 
Anteil nehmen tonnen unb haben daher auc feine Kennt- 
niS von bem Stand beS konfessionellen Gesprächs befommen. 
Sc gehöre nicht zu ben Laien, von benen mein Freund Her- 
mann Schneider soeben gefagt hat, das fie Einigkeit wollten 
unb das konfessionelle Unterschiede fie menig interessierten.

Ich gehöre vielmehr zu ben Laien, bie an bem konfessio- 
neUen Gespräch aufs höchste intereffiert finb, weil fie glau- 
ben, das baS Gespräch Ergebnisse haben wird unb zukunfts- 
trächtig ift. Was CÄ Rost gesagt hat, mar mir deshalb von 
Bedeutung, weil ic hier ftärfer als fonft beim Gespräch ber 
fogenannten Union bie Empfindung gehabt habe, das man 
nicht immer nur zurückblickt auf badische Tradition mit Blut 
unb Boden, sondern auch abhebt auf ben neuen Stand beS 
Gesprächs. In Baden ift ja Pfingsten 1947 auf bem Thomas- 
hof zwischen Neutestamentlern unb Dogmatikern ein bedeu- 
tungsvolles Gespräc geführt worden, baS ein gutes Er- 
gebniS gehabt hat.

Also, ic bin als Laie ber Meinung, das eS bei ben kon- 
fessionellen Unterschieden um ein Ringen um bie biblische 
Wahrheit geht unb das bie biblische Wahrheit baS ausschlag- 
gebenbe Moment ift. Einigung hat nur einen Sinn, wenn 
fie feine Nivellierung bebeutet, sondern ein Zusammen- 
finden in ber Wahrheit. Weil hier aUeS hoffnungsvoll steht 
— benn baS Gespräc auf bem Thomashof hat feine gute 
Fortsetzung in jenem bedeutungsvollen Frankfurter Gespräc 
ber deutschen Neutestamentler gefunden — gerabe barum 
habe ic biefe meine Bemerkungen gemacht unb zum Aus- 
bruef gebracht, das bie gewisz wünschenswerte Einigkeit nicht 
baburch herbeigeführt mirb, baft mir Laien solche Bemü- 
hungen bagatellisieren ober meinen, baS feien nur Spitz- 
finbigfeiten ber Theologen.

Ich wiederhole: Ic bebaure, baft mir an ben Beratungen 
beS VA nicht teilnehmen unb baher auch nichts hören konn- 
ten, mie sic ber neuefte Stand beS allgemeinen konfessio- 
nellen Gesprächs ausgewirkt hat. Was besonders nottut, ift 
ja eine Entgiftung biefeS Gesprächs von allem Macht- 
denken unb eine ganz sachliche Bemühung um bie biblische 
Wahrheit.

Meine Bitte ift bie, etwas zu hören über bie Besprechung 
im VA unter ben eben bargelegten Gesichtspunkten.

Abgeordneter Schneider: Ic habe nicht gefagt, baft bie 
Laienwelt nicht an biefem Gespräc intereffiert fei über bie 
bolle Abendmahlsgemeinschaft, sondern baft mir Laien nicht 
darnach fragen, mie ber, welcher verlangenden Herzens zum 
Sakrament fommt, fonfeffionell steht, ob er Lutheraner, ob 
er Unierter ober Reformierter ift. Unb menn hier fo stark

herausgehoben morben ift von Freund Schmechel, baft es ihm 
darauf ankommt, baft eS ein Zusammenkommen in ber 
Wahrheit ift, bann wollte ich bem gegenüberstellen: mir 
fommt eS barauf an, baft in ber Gemeinschaft beS Abend-.
mahls bie Gemeinschaft ber Bufte, ber Gewiszheit ber Ver- 
gebung ber Sünden unb beS Verlangens ber Bergebung

interessiert mic ein theologisches Gespräch in diesem Abend-
mahlsakt gar nicht.

Berichterstatter, Abgeordneter Dr. Wolf: Vielleicht barf 
ic in Unterbrechung meines Berichts erst Herrn Dr. 
Schmechel auf feine Frage namens beS Ausschusses ant- 
marten, vorbehaltlich, das eines ber Mitglieder dazu Er-

Die Bafis unseres Gesprächs im Ausschuß mar bie flare 
Erkenntnis — maS sowohl in Eisenach als auch in Amster- 
bam bie Bafis aller Gespräche mar —, baft bie Anerkennung 
ber Verschiedenheit ber Konfessionen für jeben Ausspruch 
über bie Einigfeit eine selbstverständliche Voraussetzung 
bilbet. Wir haben ben Ernst biefeS Anliegens barin zum 
Ausdruck gebracht, baft mir bie Kirchenleitung bitten, sic für 
bie Förderung beS theologischen Gesprächs zwischen ben Kon- 
fessionen einzusetzen unb bie Möglichkeit von Vereinbarungen 
über Kanzel- unb Abendmahlsgemeinschaft zu prüfen. ES 
mirb biefeS Gespräc bann bie theologischen Möglichkeiten 
solcher Vereinbarungen zum Gegenstand haben unb bamit 
eine starke Anregung zur Einigfeit auc in unferer Landes- 
kirche geben. Die Feststellung, baft in unferer Landeskirche 
bie Singehörigen aller in ber ERD vertretenen Befenntniffe 
zum Abendmahl zugelassen merben, hebt nur eine Tatsache 
hervor, bie längst besteht; sie mirb genau mit ben Worten 
ausgedrückt, bie in ber G0 für solche Kirchen, welche Abend- 
mahlsgemeinschaft pflegen, vorgesehen finb.

Unfere Formulierung: „ber Geist brüderlichen Verstehens 
unter ben Bekenntniskirchen", meint nicht eine sentimentale 
Vermischung ber Gegensätze, fonbern meint, maS auc in ber 
Amsterdamer Formulierung zum Ausdruck fommt: bas 
Einigende in ber Unterschiedenheit unb baS Unterschiedene 
in ber Einigung. Auf wechselseitiger Anerkennung beruht 
das brüderliche Verstehen ber evangelischen Bekenntnis- 
kirchen. Ich glaube, baft mir Ihrem Anliegen mit unferer 
Formulierung eher entgegenkamen, als es hemmten.

Würde Ihnen baS genügen?
Abgeordneter Dr. Schmechel: stimmt zu.
Präsident Dr. Umhauer: Das Wort mirb nicht mehr ge- 

wünscht, ic barf daraus schlieszen, baft bie Herren Mitglieder 
ber Synode mit bem Vorschlag beS VA einverstanden finb.

Ich betrachte ben Antrag als einstimmig angenommen.

II.
Berichterstatter Abgeordneter Dr. Wolf:
Eingangs unferer Beratung beS Gesetzentwurfs über bie 

Kinderzulage erläuterte O® Dr. Friedrich bie Motive biefeS 
Gesetzesvorschlags, wonach bie Kirche als eine Gesinnungs- 
gemeinschaft auf eine gewisse Anpassung ihrer Bediensteten 
unb beren Angehörigen nicht verzichten fönne unb eS ben 
Kirchensteuerzahlern nicht zugemutet merben bürfe, Von ben 
durch fie mitaufgebrachten kirchlichen Geldern für bie Aus- 
bildung kirchenfremd gewordener Personen etwas verwendet 
zu fehen. Er fügte felbft hinzu, baft gewisse Bebenfen biefem 
Gesetzesvorschlag entgegenstünden, beren sich bie Kirchen- 
leitung bewuszt fei. Die Kirchenleitung fei aber ber Meinung, 
baft auf jeben Fall eine authentische Entscheidung ber Synode

0.
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über biefe Frage herbeigeführt werden solle. 8n ber Be- 
sprechung beschränkte sich bann ber VA auf bie Ziff. 8 beS 
§ 1 beS Gesetzentwurfs, weil darin bie eigentliche Proble- 
matik ber Angelegenheit steckt; bie vorausgehenden Bestim- 
mungen fassen nur bereits geltende, aber bisher in ver- 
schiedenen Gesetzen unb Verordnungen verstreute Rechts- 
normen beamtenrechtlich zusammen.

3c barf vielleicht ben Text noch einmal kurz beriefen:
§ 1 Biff. 8:
„Der Evang. Oberkirchenrat tann bie Zahlung beS Kinder- 

zuschlags einstellen, wenn
a) baS Kind auS ber Ev. Kirche austritt ober
b) baS Kind eine gegenkirchliche Einstellung bekundet ober 
c) baS Kind einen anstöszigen Lebenswandel führt." 
Gegen biefe vorgeschlagene Bestimmung wurden sowohl 

theologische mie auch sittliche unb rechtsgrundsätzliche Be-
denken geltend gemacht. Vontheologischer Seite murbe - in bem VA stattgefunden haben. Die Empfindungen beS Kir- • 
geäuszert, das bie Frage beS Kinderzuschlages mit ber Frage
des inneren Glaubensstandes nicht verquickt werden bürfe, 
weil das eine unzulässige Vermischung geistlicher unb welt- 
licher Ordnungsgesichtspunkte bedeute unb wir in sittlicher 
Hinsicht kein kirchliches Handeln verantworten könnten, das 
ben Anschein eines materiellen Druckes in Gewissensange- 
legenheiten erwecke; man bürfe nicht gleichsam „ben Brotkorb 
höher hängen" in einer Frage innerer Gewissensentscheidung. 
Rectsgrunbfätlic wurde das Bedenken erwogen, 
biefe Bestimmung könne bie berechtigten Erwartungen dessen 
enttäuschen, ber als Diener ber Kirche feine Kräfte lebens- 
lang eingesetzt habe unb nun bie bolle Versorgung feiner 
Familie, ber Witwe unb ber Kinder gemäsz ber geltenden
Bestimmungen, wozu die Kinderzuschläge gehören, gefähr- • druc gebracht haben, die Meinung des Kirchenvolks erfordere
bet sehe. Endlich feien Härten unb Ungerechtigkeiten in Ein- 
zelfällen zu befürchten, bie auch durch bie Fassung beS 
Paragraphen als „Kann" Bestimmung nicht ausgeschlossen 
erscheinen. Es wurde baS Beispiel besprochen, das bie Witwe 
eines verstorbenen Pfarrers sic redlich bemühe, ihre Kinder 
gut unb sittlich zu erziehen, zum Kummer ber Mutter aber 
ein Kind ben falschen Weg gehe. Der Mutter bie Zulage für 
biefeS Kind zu entsiehen, bebeute eine Bestrafung ber Witwe, 
weil zivilrechtlich ber Unterhaltsanspruch beS Kindes gegen 
bie Mutter vom Kirchenaustritt beS Kindes, einer religiösen 
Entscheidung, bie eS mit 14 Jahren fällen kann, völlig un- 
berührt bleibe. Die Mutter für bie Fehlentscheidung beS 
Kindes büszen zu lassen, schiene uns Dom Standpunkt ber 
Gerechtigkeit aus nicht richtig zu fein.

Das Gewicht dieser Bedenken hat ben VA bestimmt, einen 
anderen Weg zu suchen, um baS gewünschte Ziel zu erreichen, 
nämlic bem jeweils Betroffenen seitens ber Kirchenleitung 
nahezulegen, sic mit ber Einstellung ber Zahlung einver- 
standen zu erklären unb baS damit Derbunbene Opfer frei- 
willig auf sic zu nehmen. Wenn baS jemanb nicht tun 
wolle ober tue, beweise er bamit eine Haltung, bie Don jeder 
Gemeinde sittlich miszbilligt werden wird. Es fei besser, bie 
Kirche zeige sich groszzügig auch gegenüber kleinlichen Men- 
schen, bie auf bem Schein ihres Rechts bestehen, als fie setze 
sic felber bem Vorwurf mangelnber Groszzügigkeit aus. 
Im gegebenen Falle werde in ber Gemeinde, wenn fie erfährt, 
das feitenS ber Kirchenleitung nahegelegt wurde zu verzich- 
ten, ber Verzicht aber nicht geleiftet wurde, biefe Haltung 
als ungehörig empfunben werden. Andererseits, wenn Don 
ber Kirchenleitung her bie Zulage einbehalten werde, könne 
leicht ber Eindruck entstehen, — zumal in Fällen echter Ge-

miffenSnot — hier habe sich bie Kirchenleitung engherzig 
gezeigt.

Um biefen Vorwürfen auszuweichen schlägt ber VA fol- 
genbe Fassung ber Ziff. 8 beS § 1 beS Gesetzentwurfs bor:

„Tritt baS Kind auS ber Evang. Kirche auS ober mürbe 
auS anberen Gründen eine Weiterzahlung beS Kinder- 
zuschlags Anstoß erregen, fo legt ber Evangelische Ober- 
kirchenrat bem Empfänger beS Kinderzuschlages nahe, sic 
mit ber Einstellung ber Zahlung einberftanben zu er- 
klären."
Der VA bittet, sic mit biefer Formulierung einberftanben 

zu erklären. Sie murbe gewählt, weil beamtenrechtlich ein 
Verzicht auf ben Kinderzuschlag nicht möglich ober minde- 
ftenS sehr bestritten ift.

Abgeordneter Uhrig: Ic möchte zum Ausdruck bringen,
daß ic es nicht ganz verstehe, das hier so subtile Erwägungen

chenvolts, die ic 811 kennen glaube, liegt eher in der Rich- 
tung dessen, was der Herr O Friedrich nach dem Bericht- 
erstatter in der Ausschuszsitzung zur Begründung dieses Ent- 
wurfs vorgetragen hat, nämlic das man es im Kirchenvolk 
nicht versteht, wenn Mittel, die der Kirche zweckgebunden 
anvertraut werden, verwendet werden für Fälle, wo man 
sagen musz: hier tritt jemand der Kirche entgegen, hier han- 
belt jemanb durch feinen Austritt aus ber Kirche in aller 
Öffentlichkeit gegen bie Kirche. Ic fann barauf verzichten, 
was ic vorhatte, ben Eintrag auf Wiederherstellung ber 
Vorlage des Ev.oR zu stellen, weil bie Nuance nicht mehr 
ben Aufwand zu rechtfertigen scheint. Ic kann also auch 
dem Ausschuszantrag zustimmen, wollte aber doch zum- Aus-

eS, das eine Bestimmung ber einen ober anberen Formu- 
lierung, beS einen ober anberen Inhalts neu geschaffen 
wird.

Präsident Dr. Umhauer: Ic möchte zu ben Ausführungen 
beS Herrn Prof. Uhrig nur fagen:

Sooiel ic sehe, ift ber Vorschlag beS Ev. o® nicht zurück- 
gezogen. Also wer ber Auffassung beS Herrn Prof. Uhrig 
ift, eS märe bem Gesetzesvorschlag beS o® ber Vorzug zu 
geben, ber kann dieser Auffassung dadurch Rechnung tragen, 
das er für ben Vorschlag beS OÄ ftimmt, über ben ic zu- 
erst abstimmen lassen musz, weil er weitergeht als ber 
anbere. Von diesem modus procedendi märe nur bann ab- 
zuweichen, wenn ber o® feine Vorlage zu Gunsten beS 
Vorschlages beS Ausschusses zurückgenommen hotte.

Oberkirchenrat Dr. Friedrich: Die Bedenken, bie Don 
feiten beS VA durch ben Berichterstatter borgetragen worden 
sind, kann man erheben. Sie tonnen aber bie Grundein- 
stellung beS Entwurfs, ber Ihnen Vorliegt, letztlich nicht 
widerlegen unb nicht auS ber Welt schaffen. Was Herr Prof. 
Uhrig gefagt hat, ift unS im Laufe ber Jahre immer mieber 
entgegengetreten. Wir haben ba unb bort schwerste Vor- 
würfe bekommen, das mir kirchliche Gelder noch ausgeben 
für Kinder, bie ganz offensichtlich sic entweder gegen bie 
Kirche stellen ober einen Lebenswandel führen, ber in ber 
Gemeinde auf baS äuszerste Ärgernis erregte. Unb aus biefen 
Erwägungen heraus ift hier biefer Entwurf gefertigt worden.

Im Verfassungsausschusz ift von uns aus ausgeführt wor- 
ben, das mir ben theologischen Bedenken nicht beitreten 
tönnen, das hier eine Vermischung ber beiben Reiche vor- 
liege, das mir aber auch bie Rechtsbedenken nicht haben 
tönnen, bie hier geltend gemacht worden finb unb bie hier
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auch mit gewissen Zweifeln vom Herrn Berichterstatter selbst 
versehen worden sind. Einen Sat hat der Herr Bericht- 
erstatter gesagt, der ganz zweifellos nicht zutrifft: Ein Kind, 
das eine Gymnasialausbildung genieszt und dann auf schlechte 
Wege gerät, hat nach unserer Meinung feinen Anspruch 
gegen feine Eltern, das es feine Ausbildung zu Ende führen 
darf.

Abgeordneter Dr. Wolf: Wenn das Kind feine Religion 
ändert, fann es feinen Anspruch anmelden.

Oberkirchenrat Dr. Friedrich: Das Kind hat feinen An- 
spruc auf Ausbildung, sondern nur Anspruch auf standes- 
gemäsze, den Verhältnissen gemäße Erziehung und Ausbil- 
bung. Da sind wir verschiedener Meinung, unb ic glaube, 
das ein Versuch einer gerichtlichen Entscheidung nach dieser 
(Seite feinen Erfolg haben wird. Ic appelliere an das 
Rechtsgefühl aller Anwesenden. Sie werden mir recht geben, 
das fein Vater verpflichtet ift, auch wenn er bie Mittel 
hätte, ein Kind weiterausbilden zu lassen, das aus ber Kirche 
austritt, ein Vater, ber j. B. Beamter ber Kirche ift, fo das 
bie Stellung des Vaters unter Umständen aufs schwerste 
erschüttert werden fann. Darüber barf man sic nicht täu- 
schen. Einen Rechtsanspruch hat ein solches Kind nicht.

Nun fann man fo verfahren, wie es hier vorgeschlagen ift. 
Wir waren uns ja im Rechtsausschusz barüber auch einig. 
Es ift vielleicht fogar eine Form gewählt, bie für das kirch- 
liche Recht angemessen ift, eine Form, bie wir in bem letzten 
Fall, ber uns beschäftigt hat, angewandt haben. Der Be- 
treffende hat verlangt, wir möchten ben Kinderzuschlag be- 
zahlen. Wir haben ihn barauf hingewiesen, das das Kind 
aus ber Kirche ausgetreten ift unb deswegen bie Mittel 
nicht mehr zur Verfügung gestellt werden sollten. Er sagte: 
,8m Gesetz steht bas nicht, ic habe ben Buchstaben beS Ge- 
setzes für mich.’ Das muszten wir zugeben unb haben eS 
ihm in baS Gewissen geschoben, ob er eS für ein Unrecht 
hält, dasz bie Kirche Mittel für ausgetretene Kinder nicht 
mehr aufbringt. Er antwortete, ben Standpunkt verstünde 
er, aber er hätte ben Buchstaben beS Gesetzes für sich. Unb 
deswegen soll ber Buchstabe beS Gesetzes hier geänbert wer- 
ben. Deshalb malten wir einen entsprechenden Vorschlag. 
Ohne dasz ber o® mich dazu ermächtigt, bin ic nicht in 
ber Lage, bie Vorlage zurückzuziehen.

Abgeordneter Dr. von Dietze: Ic habe im VA unb — ic 
nehme an bie anberen auch — bie Zustimmung, bie Herr 
Dr. Friedrich zu ber neuen Formulierung gegeben hat, so 
aufgefaszt, das bamit ber Antrag beS o® zurückgezogen sei. 
Wenn baS nicht ber Fall ift, müszte ic mich hier nochmals 
sehr nachdrücklich gegen ben Antrag wenden, ehe abgeftimmt 
wird. Ic würde baS bebauern.

Abgeordneter Dr. Schmechel: Ic halte eS für meine 
Pflicht zu sagen, baft ic mir bie Begründung beS Aus- 
schusses zu eigen mache unb biefer neuen Fassung zustimme. 
Ich habe erft jetzt Don ber ganzen Angelegenheit ausführlich 
gehört unb stehe unter bem Einbrucf, baft hier ber Versuch 
gemacht wird, ber Angelegenheit eine kirchliche Fassung zu 
geben. Das fogenannte Volksempfinden geht ja nicht immer 
überein mit bem kirchlichen Empfinden. Wenn hier versucht 
wird, baS kirchliche Empfinden rechtlich zu fassen, so soll man 
diesen Versuch nicht ablehnen.

Oberkirchenrat Rost bittet um kurze Unterbrechung ber 
Sitzung, bamit ber Erweiterte o® hierzu Beschluß fassen 
fann.

Präsident Dr. Umbauer unterbricht um 16 Uhr bie 
Sitzung für 10 Minuten.

16.20 Uhr Fortsetzung ber Sitzung.
Präsident Dr. Umhauer: Die Sitzung wird fortgesetzt.
Oberkirchenrat Dr. Friedrich: Der Erweiterte Oberkirchen- 

rat hat mit Mehrheit beschlossen, anstelle ber in ber Ver- 
läge enthaltenen Ziff. 8 bie Dom VA gegebene Fassung zu 
setzen, bie lautet:

„Tritt baS Kind aus ber ED. Kirche aus ober würde aus 
anberen Gründen eine Weiterzahlung beS Kinderzuschlages 
Anstoß erregen, fo legt ber Evang. Oberkirchenrat bem 
Empfänger beS Kinderzuschlags nahe, sich mit ber Ein« 
stellung ber Zahlung einverstanden zu erklären." 
Präsident Dr. Umbauer: Damit ift bie Notwendigkeit einer 

Wahl zwischen ben beiben vorgeschlagenen Fassungen durch 
besondere Abstimmung weggefallen, unb ic bringe jetzt 
lediglich ben Eintrag beS VA zur Abstimmung, ben foeben 
Herr OK Friedrich Dorgelefen hat.

Ic bitte biejenigen Herren, bie für biefe Fassung sind, bie 
Hand zu erheben.

Gegenprobe: 5 Stimmen.
Wer enthält sich?
Mit allen gegen 5 Stimmen angenommen.
Berichterstatter Abgeordneter Dr. Wolf: Im Zusammen- 

hang mit biefem Gesetz wegen beS Kinderzuschlags bean- 
tragen wir aufterbem, in § 2 beS Gesetzentwurfs folgende 
kleine Abänderung vorzunehmen, bie um ber gröszeren Klar- 
heit beS Gesetzestextes willen notwendig erfCheint:

An bie Stelle ber Worte in § 2 Ziff. 1: „Diese Bestim- 
mungen finben Anwendung" treten bie Worte: „Die 
Bestimmungen beS § 1 finben Anwendung."

ES ift bamit klargestellt, baft sic baS auf ben gefamten In- 
halt beS § 1 mit sämtlichen Ziffern bezieht, während bie 
urfprüngliche Fassung baS Miszverständnis ermöglichte, baft 
sic baS nur auf bie letzte Bestimmung bezieht.

Präsident Dr. Umheuer: Werden feitenS beS Oberkirchen- 
rats Bedenken erhoben? — Das ift nicht ber Fall. — Be- 
stehen sonstige Bedenken? Sc barf auf Zustimmung 
schliezen.

Der Eintrag wird einftimmig angenommen.
Präsident Dr. Umbauer: Wünscht jemanb baS Wort? — 

Das ift nicht ber Fall. Der Eintrag beS Verfassungsaus- 
schusses ift bamit einftimmig angenommen.

Berichterstatter Abgeordneter Dr. Wolf: Ic komme zum 
3. Punkt, mit bem sic ber VA beschäftigt hat: bie Frage ber 
Zusammensetzung beS Erweiterten OR. ES wurde bie An- 
regung im Rahmen beS VA gegeben, baS geltenbe Recht, 
wonach bie Mitglieder beS Erweiterten OR, bie synodale 
Mitglieder sind, nicht Don ber Synode gewählt, fonbern Dom 
Landesbischof berufen Werben, Wieber zu änbern unb zwar 
deshalb. Weil biefe Bestimmung im Zusammenhang mit bem 
kirchlichen Notrecht ber Jahre 1933/34 erwachsen ift unb ber 
Charakter beS Erweiterten OR als beS oberften synodalen 
Organs ber Landeskirche eS unS zu erforbern scheint, zu ber 
Regelung zurückzukehren, wie fie früher bestanden hat, baft 
bie Mitglieder beS Erweiterten OR Don ber Landessynode 
gewählt Werben. Tatsächlich haben wir Don biefem Modus 
bei ber Brettener Synode in aller Unbefangenheit Gebrauch 
gemacht. Es würben damals bie synodalen Mitglieder beS 
Erweiterten oR Don ber Synode gewählt, trotzdem baS in 
einem gewissen Widerspruch zu bem feit Herbst 1933 gelten- 
ben Recht stand. Der VA schlägt deshalb ber Synode vor:

„Hohe Synode wolle beschlieszen:
Der Verfassungsausschusz ber Landeskirche — also nicht

der Synodal-Verfajlungsauschuß wird beauftragt,
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einen Gesetzentwurf vorzubereiten, wonach bie synodalen 
Mitglieder des Erweiterten Oberkirchenrates künftig Von 
ber Synode gewählt werden."
Präsident Dr. Umhauer [teilt diesen Eintrag zur Dis- 

kussion unb bittet den OK, zu diesem Vorschlag Stellung zu 
nehmen.

Oberkirchenrat Dr. Friedrich: Wir [inb bamit einverstan- 
ben. Es handelt sic ja nur um einen Gesetzesvorschlag zu 
gegebener Zeit.

Präsident Dr. Umhauer eröffnet bie Diskussion. Da sic 
niemand zum Wort melbet, wird angenommen, das diesem 
Antrag beS VA zugestimmt wird.

Berichterstatter Abgeordneter Dr. Wolf: Ich fomme zum 
letzten Punkt: ES obliegt unferer Landessynode, nachdem 
sie bie Zustimmung zur 60 ber ERiD erteilt hat, für bie 
Synode ber ERiD zwei Mitglieder nebst je 2 Stellvertretern 
zu wählen. Von denen bie Hälfte, also 1 Mitglied unb 1 Stell- 
Vertreter, Nicht Theologen fein müssen. Der VA ift ber An- 
sicht gewesen, es nach Möglichkeit bei ben bisher Gewählten 
zu belassen, mit einer Anderung, bie durch ben persönlichen 
Wunsch beS Betreffenden nicht wieder gewählt zu werden, 
notwendig wird. Der VA schlägt Ihnen deshalb vor, fol- 
genbe Synodale zu wählen:

Als Theologen Pfr. Kammann unb als dessen Stell- 
Vertreter Pfr. Kühlewein unb Pfr. Schweikhart.

Als Nicht-Theologen Prof. Dr. v. Dietze unb als dessen 
Stellvertreter Bürgermeister Schneider unb Dr. Schmechel. 
Sc barf noch einen weiteren Antrag hinzufügen, ber da- 

mit in Verbindung steht:
Gemäsz Art. 27 Ziff. 2 ber G0 sind bie unierten Landes- 

kirchen berechtigt, zu bestimmen, ob bie Von ihnen entsandten 
Synodalen bem unierten ober bemjenigen Konvent beitreten 
follen, ber ihrem persönlichen Bekenntnisstand entspricht. 
Sie entsinnen sic unferer Besprechung über biefen Punkt 
auf ber letzten Synode. Wir haben bamalS im allgemeinen 
Einverständnis bie Erwartung ausgesprochen, das bie Von 
uns entsandten Synodalen sic gegebenenfalls bem unierten 
Convent anschliezen. Daher lautet unser Antrag:

„Hohe Synode wolle beschlieszen:
Die Landessynode erwartet, das bie Von ihr gewählten 

Synodalen ber EKiD gegebenenfalls bent unierten Kon- 
Vent beitreten."
Präsident Dr. Umhauet: ES sind also 2 Anträge gestellt, 

ber erste sachlicher Art:
„Hohe Synode wolle beschlieszen:
Die Landessynode erwartet, das bie von ihr gewählten 

Synodalen ber ERiD gegebenenfalls bem unierten Kon- 
vent beitreten."

Ich muß Von mir auSfagen, ich verstehe nicht recht, was baS 
Wort „gegebenenfalls" fagen soll.

Berichterstatter Abgeordneter Dr. Wolf: ES berücksichtigt 
bie Regelung ber GS, wonach Bekenntniskonvente in ber 
Synode ber ERD nur zusammentreten, wenn Fragen des 
Bekenntnisses zur Entscheidung flehen unb ber Zusammen- 
tritt beS Konvents gewünscht wird.

Präsident Dr. Umhauet: Also, es ift gemeint, das in 
jebem Fall, wo Konvente in Frage kommen, das Mitglied, 
bas wir wählen, bem unierten Konvent beitritt.

Der Antrag wird mit allen Stimmen bei einer Stimm-
enthaltung angenommen. C

Entsprechend dem Antrag des Verfassungsausschusses wer- 
den für die Synode ber ERD folgende Synodale durch Hand- 
aufheben gewählt:

Als Theologen: Pfarrer Hammann und als dessen Stell- 
vertreter Pfarrer Kühlewein unb Pfarrer Schweikhart.

Als Nicht-Theologen: Prof. Dr. v. Dietze unb als dessen 
Stellvertreter Bürgermeister Schneider unb Dr. Schmechel.

Bei ber Wahl haben sic vier Synodale ber Stimme ent-
halten unb zwei Synodale sic nicht an der Abstimmung
beteiligt.

Präsident Dr. Umhauer: Wir müssen noch über das Ge- 
set wegen ber Kinderzuschläge abstimmen. Das Gesetz heiszt: 
„Kirchliches Gesetz, die Regelung des Kinderzuschlags ber 
kirchlichen Bediensteten betr." Da mir von § 1 lediglich bie 
Ziff. 8 beanstandet unb geänbert haben, darf ic unterstellen, 
das ber § 1 mit biefer Modifikation angenommen ist. — In 
§ 2 sind lediglich bie beiden Eingangsworte „diese Bestim- 
mungen" ersetzt durch „bie Bestimmungen des § 1"; im 
übrigen ift nichts beanstandet. Ic nehme an, das auch § 2 
angenommen ift, unb bringe das Gesetz nochmals im ganzen 
zur Abstimmung, um ganz formen vorzugehen.

Das Gesetz wird einftimmig angenommen.
Präsident Dr. Umhauer: Es folgt nun Ziff. VI unserer 

Tagesordnung, ber Bericht des Finanzausschusses.
Berichterstatter Abgeordneter Hausz: Der Finanzausschuß 

wählte zu feinem Vorsitzenden Bürgermeister Schneider, zum 
Berichterstatter Pfarrer Hausz unb zum Protokollführer 
Pfarrer Zitt.

Oberkirchenrat Dr. Bürgy gab zuerst bie Begründung 
ber Vorlage des o® unb eine Erläuterung ber Einnahme- 
positionen auf Seite 4: Das Rückgrat ber landeskirchlichen 
Einnahmen ift bie Landeskirchensteuer, bie als prozentualer 
Zuschlag zur Einkommensteuer erhoben wird. Infolge ber 
Steuerreform ift bie Einkommensteuer stark zurückgegangen, 
bis zu 50 Prozent. Deshalb ift eine Erhöhung des Kirchen- 
steuersatzes notwendig. Eine Erhöhung auf 8 Prozent liegt 
bem Voranschlag für bie Zeit vom 21. 6. 1948 bis 31. 3. 
1949 zugrunde. Dennoch bleibt eine Mehrausgabe von 
1 030 870.— DM (richtig 1 036 870.— DM, wie sich später 
ergeben wird), bie aus Betriebsmitteln unb, wenn diese nicht 
ausreichen, durch Aufnahme eines Darlehens gedeckt werden 
soll.

Ehe ber Finanzausschuß in bie Einzelbesprechung eintrat, 
wurden einige grundsätzliche Ausführungen gemacht. Ein 
Synodaler wies barauf hin, dasz es sic bei bem Voranschlag 
nur um eine Übergangslösung handle. Der Lastenausgleic 
bringe wahrscheinlich eine Verschiebung ber Einkommens- 
verhältnisse. Ob bie wirtschaftliche Gesundung sic durch- 
setzen könne unb ob bem Marshallplan eine positive Bedeu- 
tung beizulegen sei, das werde im Laufe des Winters unb 
des Frühjahrs zutagetreten. Schon jetzt fei festzustellen, das 
nach ber Währungsreform eine wesentliche Vergrößerung 
der Arbeitslosigkeit nicht eingetreten fei. Aber auch eine 
Übergangslösung bringe verantwortungsschwere Entschlüsse. 
Der Voranschlag zeige im Vergleich zu 1933 unb 1934 eine 
Verdoppelung ber Ausgaben; es müsse ergrünbet werden, 
wo bie Ausgabenvermehrung liege. Ein anberer Synodaler 
wies barauf hin, das bie Kirche vom Worte Gottes lebe. 
Diese ihre Lebensquelle, bie Verkündigung des Wortes 
Gottes, bürfe in feiner Weise durch Sparmasznahmen ein- 
geschränkt werden, während bie Verwaltung ber Not ber 
Zeit angepaszt werden müffe.

Auf Befragen erläuterte sodann Oberkirchenrat Dr. Bürgy 
A 1 Anteile ber Kirchengemeinden an ber Kirchensteuer 
vom Einkommen (Seite 1). Seit 1946 wird bie Kirchensteuer 
als Zuschlag zur Einkommensteuer Vom Finanzamt direkt
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erhoben, und zwar als Landes- und Ortskirchensteuer in 
einem Betrag, während bie örtliche Kirchengemeinde Kir- 
chensteuerzuschläge zur Grund- unb Gewerbesteuer selbst er» 
hebt. Einige Gemeinden haben auf ihren Kirchensteuer- 
ersatbetrag zugunsten ber Kirchengemeinden in ben Trüm- 
merstädten verzichtet. Es kam in diesem Zusammenhang 
bie Not ber Kirchengemeinden in ben Trümmerstädten jur 
Spraye. Hier soll mit oft unzureichenden Mitteln her 
Wiederaufbau ber zerstörten kirchlichen Gebäude geleistet 
werden. Dieser Aufbau in ben groszen Gemeinden ist un- 
umgänglich unb rasch notwendig, wenn fie nicht in ein 
Konventikeldasein versinken sollen. Wenn auch bie Zeit groszer 
Prunk- unb Steinbauten vorüber ist, wenn auch anstelle 
einer Riesenkirche besser mehrere schlichte kleine Kirchen- 
räume erstellt werden, fo ist doch das Bedürfnis nach Kirchen 
mit ausreichendem feierlichem Raum unbestreitbar Vor» 
handen. .

Es wurde hier von ber Hilfe ber Gemeinden des Kirchen- 
bezirks Mosbac berichtet, bie ber Gemeinde Neckargerach 
Bardarlehen gaben, bamit fie ben Bau ihres Gemeindehauses 
vollenden kann, unb es wurde eine ähnliche Bruderhilfe für 
bie Kirchengemeinden ber Trümmerstädte vorgeschlagen.

Die Besprechungen über bie Möglichkeiten ber Hilfe für 
bie schwer geschädigten Gemeinden fanden ihren Ausdruck 
in folgendem Antrag an bie Synode:

„Die Landessynode möge beschlieszen, das ber Ober- 
kirchenrat von ben Gemeinden, beten Gebäude nicht zer- 
stört sind, aus bem Landeskirchensteuerrückersat einen Ab- 
jug nach einem noch zu bestimmenden Prozentsatz ju 
einem kirchlichen Lastenausgleich jugunften ber schwer 
durch ben Krieg gefchäbigten Gemeinden einbehalte, ber 
bie Summe Von Pos. XVII auf Seite 3 verstärken soll." 
Zu 08. 2—8 hatte ber Ausschusz nichts ju bemerken.

Zu B „Zweckausgaben" (Seite 1) 1 Aufwand für bie Zen- 
tralverwaltung wurde Von einem Synodalen barauf ver- 
wiesen, das nach ber Reichsbesoldungsordnung, das Verhält- 
nis ber Beamten im gehobenen unb mittleren Dienst im 
Vergleich zu ben unteren Beamten prozentual feftgelegt 
fei. In ber Verwaltung des o® aber seien 26 Beamte im 
gehobenen unb mittleren Dienst unb nur 5 im einfachen 
Dienst. Der ganze Beamtenapparat fei in bie oberen Stufen 
hineingerückt.

Hierzu gab Oberkirchenrat Dr. Friedrich bie Auskunft, 
das von 66 Planstellen nur 46 besetzt feien. Es fei nach 1945 
ein Abbau vorgenommen worden. Statt 192 Beamten unb 
Angestellten feien nur noch 54 Beamte unb 82 Angestellte 
beschäftigt. Die Aufblähung des Beamtenkörpers, auch bie 
Einstufungen, fei eine Hinterlassenschaft ber Finanzabtei- 
Jung, dieser staatlich aufgezwungenen Aufsichtsbehörde, bie 
nur langsam rückgängig gemacht werden könne aus Gründen 
des Beamtenrechts. Die höheren Einstufungen feien bamit 
ju begründen, gute Kräfte für ben kirchlichen Dienst ju ge- 
winnen unb festzuhalten.

Der Ausschuß befprach bie Frage ber Einstufung unb Ein- 
sparung ber Beamtenstellen ausführlich unb kam ju folgen» 
bem Beschlusz:

Wir bitten barum:
1. das jebe Möglichkeit ber Einsparung nach Abgängen 

von Beamten mahrgenommen wird;
2. dasz bei Neubesetzungen Angleidjungen an bie Prozent- 

zahlen ber Stellen bes gehobenen Dienstes nach dem 
Reichsbesoldungsgesetz Vorgenommen wird;

3. das ein Stellenplan ausgearbeitet unb mit bem nächsten

Sigung

Haushaltplan vorgelegt wird. Dieser Stellenplan soll 
ben tatsächlichen Verhältnissen entsprechen.

Es mürbe vorgeschlagen, bei Dienstreisen lediglich bie 
baren Auslagen zu ersetzen. Demgegenüber hielt OR Dr. 
Bürgy einen Anreiz zu Dienstreisen für eine geordnete Ver- 
mögensverwaltung für notwendig.

Weiter wurde im Ausschuß gefragt, wie es sich mit ben im 
Stellenplan (Anlage 1) aufgezählten Stellen beS kirchlichen 
Bauamts verhält. Nach eingehender Aussprache schlägt der 
Finanzausschuß vor:

„Der o® möge Herrn Professor Bartning jur Aner 
kennung ber veränderten Lage bringen, dasz, ba nur noch 
ein Aufwand von 6000.— DM pro Jahr für bie Heilig- 
geistkirche möglich ist, ber Vertrag als gelöscht anzusehen 
sei."

- Abschlieszend mürbe zu Pos. B I (Aufwand für bie Zentral- 
verwaltung) ausgeführt, bie Summe von B I müffe auf ben 
Betrag, ber im Rechnungsjahr 1936/37 ausgegeben murbe, 
rebujiert werden. Die Bewilligung biefer Summe bedeute 
nicht, daß mir Von ber dauernden Tragbarkeit biefer Posten 
überzeugt seien. Für ben neuen Haushaltsplan müszten Er- 
fparniffe ins Auge gefaßt werden. Mehrere Ausschuszmit- 
glieder hielten bie Ausgaben für bie Zentralverwaltung in 
Höhe Von 1/7 ber Gesamtausgaben für ju hoch, zumal burch 
ben Steuereinjug bes Staates eine grosze Arbeit wegfalle. 
Es frage sich, ob nicht ber kirchliche Verwaltungsapparat 
etwas schwerfällig unb ju teuer, baS Rechnungswesen zu 
umständlich fei. Der Finanzausschuß schlägt einstimmig bie 
Bildung einer sog. „Vereinfachungskommission" vor unter 
bem Vorsitz Von Dr. Schmechel, bie ehrenamtlich arbeiten unb 
bie Prüfung früherer Vorgänge unb Vorschläge für Ver- 
einfadjung unb Einsparung ber nächsten Session ber Landes- 
synode vorlegen foil.

Zu Ziffer III (Aufwand für bie Ausbildung ber künf- 
tigen Geistlichen) murbe ber Dank ausgesprochen, das für 
unseren theologischen Nachwuchs etwas geschieht. Es murbe 
gewünscht, baß bie Stipendienempfänger nach strengem 
Maszstab, ob fie für ihr künftiges Amt tauglich sind, ge» 
sichtet werden. Es sollte nicht möglidj fein, daß ein Theologie- 
ftubent vor feinem Stubium meber als Helfer im Kinder- 
gottesdienst, noch an ber evangelischen Gemeindejugend sic 
beteiligt hat. Es murbe auf Befragen bie AuSfunft gegeben, 
dasz 50 000 DM ber vorgesehenen 75 000 DM eine Rücklage 
zur Schaffung bes geplanten Predigerseminars sind, baS in 
einigen Jahren, wenn bie Zahl unserer Theologiekandidaten 
wieder zugenommen hat, notwendig wird. Nach bem Ge- 
sichtspunkt, dasz jebe Ausgabe, bie ber Wortverkündigung 
zugute kommt, eine höchst produktive Ausgabe ist, murbe 
diese Position gutgeheiszen.

Zu Ziffer IV (Aufwand für bie Kirchenbezirke) murbe 
bie Frage erwogen, ob bie Aufrechterhaltung ber Kreis- 
dekanate notwendig ist. Sie murbe allgemein bejaht, ba bie 
Seelsorge an ben Pfarrern unentbehrlich sei. Es murbe eine 
noch längere Anlaufzeit für biefeS wichtige Amt geforbert 
unb eine bescheidene Motorisierung befürwortet, um bie 
Kreisdekane beweglicher ju machen. Ferner murbe bie Frage 
aufgeworfen, warum baS britte Kreisdekanat noch nicht be- 
setzt fei. Nach längerer Aussprache hat sich ber Ausschuß ent» 
schlossen, ben Wunsch nach Errichtung bes dritten Kreis- 
dekanats auf Grund ber gegenwärtigen Schwierigkeiten 
einstweilen zurückzustellen.

Zu Ziffer V (Aufwand .für bie Gemeindeseelsorge im all- 
gemeinen) sprach sich ein Ausschuszmitglied gegen eine Kür-
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jung ber Pfarrgehälter über bie 6 Prozent hinaus aus, bie 
ber Staat burchgeführt hat, wegen Überbeanspruchung ber 
Pfarrer. Ox Rost schilderte bie Rot beS Pfarrerstandes, bem 
bie Aufgabe ber Ausbildung feiner Kinder fern von ber 
Stadt finanziell oft sehr schwer wird. Eine Stürzung ber 
Pfarrgehälter, wenn fie auch von ben Pfarrern willig er-

ausgeschaltet werden, sondern ihre Mitarbeit erhalten 
bleiben soll. ES ift uns ein Anliegen, dasz bie Laienkate- 
cheten, bie ben 1. Kurs in Beuggen mitgemacht haben, 
auch Gelegenheit bekommen, ben 2. Kurs mit Abschlusz- 
Prüfung zu absolvieren."
Zu Ziffer VIII (Für ben Dienst an ber evang. Gemeinde-

tragen mürbe, käme zuletzt in Frage. In biefem Zusammen- jugend) kam die dankbare Freude zum Ausdruck, daß fo viel 
hang wies ein Synodaler darauf hiu, dasz eine Kürzung beS für bie Jugendarbeit getan werden tonnte. ES murbe mit 
Verwaltungsaufwands schon durch ben Vergleich ber beiden Befriedigung festgestellt, das ber Kurs ber Jugendarbeit 
Ziffern 920 000 DM für Verwaltung unb 3,1 Millionen für klar unb missionarisch ift.
die Gemeindeseelforge nahegelegt werde. Schlieszlic wurde Zu Ziffer IX (Männerwerk der Landeskirche) ist dasselbe
noc um die Entsendung eines Vikars nach Hardheim, eines zu sagen wie über die Jugendarbeit. Der Aufbruch ist hier
Filials von Walldürn, gebeten. sehr erfreulich. Die Aufmerksamkeit des Ausschusses wurde

Zu Ziffer VI (Aufwand für die Studentenseelsorge) wurde auf die Notwendigkeit der Seelsorge nii dem evangelischen
nichts benterkt. Arbeiter gelenkt und dafür die Errichtung einer besonderen

Zu Ziffer Vila (Aufwand für das Volksmissionarische Seelsorgestelle gefordert. ES habe sich bewährt, den Arbeiter
Amt) wurde folgender Antrag eingebracht: im Männerwerk feiner Gemeinde und nicht in einer stär-

„ES möge im Voranschlag auf Seite 11 Pos. XVII 3b dischen Ssolierung anzusprechen.
Die Synode tritt nun in bie Aussprache über einzelnefür die volksmissionarische Arbeit ber Bad. Ebantg. Landes-

kirche ber Betrag von G000 DD eingesetzt werden. Dieser Punkte des Berichts des Finanzausschujjes ein. Es wird
Betrag ift notwendig, um ben Fehlbetrag biefer Rech- nochmals ber erfte Antrag beS Finanzausschusjes verlesen: 

„Die Landessynode möge beschlieszen, dasz ber Ober-nungsperiode Zu decken."
Die Endsumme biefer Seite 11 erhöht sich somit auf ben 

Betrag von 598 250.— DM. Im Wichernjahr 1948 ift eS 
uns besonders angelegen, beS groszen Testaments Wicherns 
Zu gedenken, ber ber Kirche bie Volksmission als dringlichste 
Aufgabe ans Herz gelegt hat mit feinem Wort auf bem 
Kirchentag Zu Wittenberg: „Kommen bie Leute nicht zur 
Kirche, so muß bie Kirche zu den Seuten kommen. Jede

kirchenrat Von ben Gemeinden, beren Gebäude nicht zer- 
ftört sind, aus bem Landeskirchensteuerrückersatz einen Ab- 
zug nach einem noch zu bestimmenden Prozentsatz zu einem 
kirchlichen Saftenausgleich zu Gunsten ber schwer durch 
ben Krieg geschädigten Gemeinden einbehalte, ber bie 
Summe von Pos. XVII auf S. 3 verstärken soll."
Präsident Dr. Umhauer: Dieser Antrag kollidiert mit

Straszenecke muß eine Kanzel werden." Während baS chari- einem anderen, ben ich auch borliegen habe unb ber folgen- 
tatibe Programm Wicherns eine weitgehende Erfüllung ge- ben Wortlaut hat:
funben hat, mirb bie volksmissionarische Aufgabe immer noch 
zu wenig erkannt. Der Finanzausschusz begrüszte es deshalb, 
dasz bie Volksmissionsarbeit in diesem Voranschlag ber 
Landeskirche, nachdem bie Finanzabteilung sie barauS für 
Jahre gestrichen hatte, aufs neue erscheint.

Zu Ziffer VIII (Aufwand für ben Religionsunterricht) 
wurde angefragt, warum ber Erlasz beS OR vom 4. Sep- 
tember 1948 bie Kurse in Beuggen für bie Saien sperrt. Die 
Saien, bie in großer Rot ber Kirche freiwillig eingesprungen 
sind und ben Religionsunterricht in ben unteren Klassen mit 
groszer Hingabe unb innerer Wärme erteilt haben, verdien- 
ten es nicht, das man sie auf solche Weise abbaue. Auch im 
Ramen ber Bezirkssynode Pforzheim- Land murbe baS Ver- 
langen nach weiterer Heranziehung von Laienkräften für 
ben Religionsunterricht ausgesprochen. Ihr Dienst fei ein 
Bekenntnis unb als solches wertvoll unb ber Kirche unent-

Wir Unterzeichneten bitten bie Synode, folgendes Wort 
an bie Gemeinden zu richten, bie mit unzerstörten Ge- 
bäuden burch ben Krieg gekommen sind:

„Die Synode ber Ev. prot. Landeskirche Badens bittet 
unb mahnt, bie Kirchengemeinden, beren kirchliche Ge- 
bäude unversehrt burch den Krieg hindurchgekommen sind, 
herzlichst unb dringend, burch Darlehen unb Spenden 
aus ihren Kirchensteuererträgnissen mitzuhelfen, dasz bie 
Kirchengemeinden in ben Trümmerstädten möglichst halb 
ihre zerstörten Kirchengebäude wieder aufbauen können." 
Unterzeichnet von Hausz, Lindenbach, Schneiber, Schweik- 
hart, Kühlewein.
Der erfte Antrag ift unterzeichnet: Bernlehr, Frank, Zitt, 
Vier.
Dann habe ich einen Antrag vorliegen beS Finanzaus- 

schusses, vom Vorsitzenden Schneider unb von einzelnen
behrlich, nuch wenn methodische Mängel vorhanden feien. Mitgliedern unterzeichnet. Der Antrag lautet:
Mehrere Synodale stellten fest, daß ber ermähnte Erlaß beS 
OR in ben Gemeinden beunruhigend unb auf bie Laien- 
katecheten verbitternd gewirkt habe. Im Osten fei man jetzt 
auf bie Laienkatecheten angewiesen. Das fei eine Entwick- 
lung, bie auch für uns lehrreich fei. o® Kat stellte fest, das 
ber Einsatz von Laienkatecheten nur als Notmasznahme ge- 
dacht mar. Jetzt sei durch baS Einströmen ber jungen Lehrer, 
bie mit groszer Freudigkeit Religionsunterricht erteilen,
eine Veränderung ber Lage eingetreten. Wir müszten es be- als ein synodales Organ angesehen merben soll, baS in 
grüszen, wenn in ber christlichen Simultanschule sic ber brüderlicher Zusammenarbeit mit bem Oberkirchenrat bie 
Lehrerstand am Religionsunterricht mit innerer Anteil- ihm gcftelltc Aufgabe erfüllen foll.
nahme beteiligt.

Der Ausschuß schloß bie Erörterung hierüber ab mit ber
Entschliessung,

„dasz bie Laienkräfte für ben Religionsunterricht nicht

„Zur Vorbereitung beS neuen Haushaltsplanes, zur 
Einsparung unb Vereinfachung ber Verwaltung soll ein 
Keiner Ausschuß ernannt werden, ber im Gespräch mit 
bem Oberkirchenrat in gegenseitigem Vertrauen berät."

Als Mitglieder dieses Ausschusses werden vorgeschlagen:
Vorsitzender: Dr. Schmechel.
Mitglieder: Schneiber, Odenwald, Hauß, Mühlhaupt."
In ber Aussprache wurde festgestellt, das biefer Ausschuß

Präsident Dr. Umhauer: Ein weiterer Antrag lautet: 
„ES möge im Voranschlag auf Seite 11 Pos. XVII 3b 

für bie volksmissionarische Arbeit ber bab. ev. Landes- 
kirche ber Betrag von 6000.— DM eingesetzt werden. —
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Dieser Betrag ist notwendig, 
Rechnungsperiode zu decken."

um ben Fehlbetrag biefer

Ferner ein letzter Antrag, ber lautet:
„Um bie Verbindung beS Bezirksjugendwarts mit bem 

Heimatbezirk zu verstärken, soll eS dabei belaffen werden, 
das ber Bezirk bie Hälfte ber Kosten aufwendet." 
Wohin biefer Antrag gehört, ift mir nicht flar.
Abgeordneter Haus: Er gehört zur Jugendarbeit unb er- 

scheint päter bei ben Einnahmepoften.
Präsident Dr. Umhauet eröffnet bie Erörterung über bie 

Ausgaben: Ich rufe auf: Seite 1: A Lasten. Ziff. 1—8.
Eine Aussprache hierüber wird nicht gewünscht. Dieser 

Ausgabeposten wird einstimmig angenommen.
Präsident Dr. Umhauet: B. Zweckausgaben I Aufwand 

für bie Zentralverwaltung.
Abgeordneter Kühlewein: Wir haben uns in unferem 

Kreis in Freiburg manchmal schon barüber unterhalten, 
wie eS möglich wäre, das hier etwas eingespart wird, unb 
haben uns bie Frage vorgelegt, bie sicher schon längst einmal 
erörtert worden ift in ber Kirchenverwaltung, ob man nicht 
überhaupt bie ganze kameralistische Rechnungsführung ber 
Gemeinden änbern könne. Gerade aus ber Rechnungsfüh- 
rung von fleinen Filialgemeinden geht hervor, das bie Art 
ber Rechnungsführung eine solche Belastung mit sich bringt, 
bie in feinem Verhältnis steht zu bem, was eigentlich in 
biefer Rechnung steht unb was gebraucht wird. Ic hätte, 
wenn baS möglich wäre, gerne gewuszt, ob etwa aus öku- 
menischer Erfahrung, aus anberen Kirchen etwas bekannt 
ift, wie biefe ihre Kirchenrechnung führen; ob bie kamera- 
listische Rechnungsführung nur eine Folge unferer staats- 
rechtlichen Stellung ober ob eS tatsächlich fo viel besser ift, 
das man fie beibehält.

Oberkirchenrat Dr. Bürgy: Die Frage ber Vereinfachung 
unseres kirchlichen Rechnungs- unb Verwaltungswesens be- 
schäftigt uns feit verschiedenen Jahren. Auf 1. April 1949 
wird ein wichtiger Schritt zur Erreichung biefeS Zieles ge- 
tan werden. Wir werden bie fog. kameralistische Buchführung 
beibehalten, weil man nac ben mit ihr gemachten Erfah- 

• rungen sagen fann, dasz biefe Buchführung gut ift. Aber 
eS ift ohne Zweifel wichtig, das fie für baS Gros unferer 
Gemeinden etwas zu umständlich ift. Wir haben festgestellt, 
das bei ben Gemeinden, bie als fog. Fonds 3. Klasse einen 
verhältnismäszig geringen Umsatz haben, eine vereinfachte 
Buchführung eingeführt werden fann.

Die Vereinfachung wurde bis jetzt noch nicht durchge- 
führt, weil bie Schritte, bie mir zur Vereinfachung tun 
müffen, nach allen Seiten hin gründlich überlegt werden 
müssen. Denn ein Verfahren, baS feit vielen Jahren geübt 
mirb, fann nicht von heute auf morgen auszer Kraft gesetzt 
merben. Zuerst musz man bie Überzeugung haben, das bas, 
maS man an bie Stelle beS bewährten Alten setzt, besser 
unb einfacher ift. Unb ich fann Ihnen versichern, bie Unter- 
suchungen finb nac allen Seiten hin gründlich angestellt 
morben, unb mir erhoffen eine Verbefferung.

Abgeordneter Odenwald: Die gemachten Vereinfachungs- 
vorschläge merben zweifellos von ben fleinen Kirchengemein- 
ben sehr begrüszt. ES mirb bann auch ein Rechner mit 
weniger Rechnungskenntnissen in ber Lage fein, bie Rech- 
nung zu stellen unb vor allem am Jahresschlusz einen voll- 
ständigen Abschlusz fofort machen fönnen, was bisher leider 
vielfach nicht ber Fall gewesen ist. Da bie Rechner meist 
dazu nicht in ber Lage maren, so ift für biefe Aufgabe ein 
Rechnungssteller gesucht morben, unb bie Kosten dafür maren

mitunter im Verhältnis zur Grösze der Gemeinde reichlich 
hoch. Wenn bann diese vereinfachte Rechnungsführung bem 
OR zur Prüfung bald vorgelegt werden kann, vielleicht wenn 
das Rechnungsjahr auf 1. 4. abschlieszt, schon auf 1. Juli 
und bann bie Rechnungsprüfung beim o® sofort einsetzt, 
wird mehr erreicht werden, als wenn bie Rechnung erft nach 
Jahresschlusz zur Vorlage kommt unb bann vielleicht beim 
Ox nochmals 1 ober 2 ober 3 Jahre liegen bleibt bis zur 
Prüfung. So würde bie Möglichkeit bestehen, das ber os 
in bie laufenden Finanzgebaren leichter eingreifen kann als 
bisher. Darin liegt ein sehr groszer Vorteil bei biefer ver- 
einfachten Buchführung.

Ich würde deshalb bie Einführung biefer vereinfachten 
Form sehr begrüszen.

Präsident Dr. Umbauet: Wird weiter baS Wort ge- 
wünscht? — Das ift nicht ber Fall.

Ich darf, wenn ic eine Position aufrufe, unb es melbet 
sich niemand zum Wort, allgemein annehmen, das sie bann 
angenommen ift.

Seite 1 weiter:
II. Persönl. Aufwand für ben Bezirksdienst — feine 

Wortmeldung — angenommen.
Seite 2:
III. Aufwand für bie Ausbildung ber fünftigen Geist- 

lichen — gleichfalls angenommen.
IV. Aufwand für bie Kirchenbezirke — angenommen.
V. Aufwand für bie Gemeindeseelsorge — angenommen.

VI. Aufwand für bie Studentenseelsorge:
Abgeordneter Kühlewein: Unfer Freiburger Studenten- 

Pfarrer hat schmerzlich vermiszt, das fein sachlicher Auf- 
wand ihm zur Verfügung steht. Ic möchte fragen: Ist baS 
vorgesehen, ober wie fann er an diesen sachlichen Aufwand 
kommen?

Oberkirchenrat Dr. Bürgy: Nach bem, was ic hier 
vermerkt habe, betragen bie Bezüge ber beiben Geistlichen 
8840 DM, unb für sachlichen Aufwand finb 3150 DM 
vorgesehen. Also ber Betrag von 12 000 DM setzt sic aus 
biefen beiben einzelnen Positionen zusammen.

Oberkirchenrat Dürr: Es ift baS Gesetz im Gange. Bisher 
ift von Freiburg fein Antrag gefteUt.

Präsident Dr. Umbauet: Sind bie Herren einverstanden? 
— Angenommen.

VIIa. Volksmissionarisches Amt:
Hier liegt ja ein Eintrag beS Ausschusses vor. Er lautet: 

Es möge im Voranschlag auf Seite 11 Pos. XVII 3b 
für bie volksmissionarische Arbeit ber Bad. Ev. Landes- 
kirche ber Betrag von 6000 DM eingesetzt werden..

Dieser Betrag ift notwendig, um ben Fehlbetrag biefer 
Rechnungsperiode zu becfen.
Wird baS Wort hierzu gewünscht? — Ich stelle ben An- 

trag zur Abstimmung. Einstimmig angenommen.

VII. Aufwand f. b. Religionsunterricht — angenommen.
VIII. Für ben Dienst an bet ev. Gemeindejugend:

Abgeordneter Rücklin: Nac ber Anmerkung auf Seite 9 
finb in biefer Position bie Dienstbezüge ber Jugendsekretäre 
enthalten. Darf ic fragen, wieviel kirchliche Jugendsekre- 
täre im Dienst ber Kirche stehen? Welches ift ber Aufgaben- 
bereich? Wie ift es mit den Dienstbezügen beS Landesjugend- 
pfarrerS unb ber Jugendsekretäre?
Oberkirchenrat Katz: Als Jugendsekretäre stehen im Dienst 
ber Landeskirche: Jugendsekretär Klee, Eric Gruber unb 
Fräulein Schumacher. Diese brei arbeiten vom Landes-
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jugendpfarramt aus für baS ganze Land. Für baS Ober- — meine Aufgabe in biefem Bezirk, baß ber Bezirk bas, was 
land ift besonders eingesetzt Frl. Buch unb Frl. Erb. ic im Bezirk tue, mit trage unb sich bafür einsetze.

Abgeordneter Rücklin: Mir ift nicht Har ber Unterschied
zwischen Sekretär unb Jugendwart. eine Stellungnahme ber Synode hat, bamit er sich, wenn er

Oberkirchenrat Katz: Die Bezirksjugendwarte kommen auch seinerseits solchen Begehren ber Bezirke gegenübertreten 
in biefer Position. ES wurden — zur Erflärung gefagt — muß, auf bie Synode berufen kann.

Der 3. Punkt ist der, das mit dem Beschluss her OR auch

nac 1945 zur Aktivierung der Jugendarbeit in den Be- Aus diesen 3 Gesichtspunkten heraus wurde dieser Antrag
zirken, weil keine Vikare ba waren unb ältere Pfarrer bie formuliert. Er foil eine Hilfe fein für alle Beteiligten. Ich 
Jugendarbeit nicht gut tun können, bie Jugend aber zu- glaube, in diesem Sinne barf ich bie Bitte an ben Herrn
jammengefaszt unb angeredet werden muß, Laienmitarbeiter Präsidenten richteit, das der Antrag zur Entscheidung kommt.
gesucht. Weil diese Mitarbeiter zusammengefaszt unb ein- Präsident Dr. Umbauer: Sch stelle feft, baß biefer Antrag 
heitlich ausgerichtet werden muffen für ihren Dienft, wurde einftimmig angenommen ift.
angeftrebt, in jedem Kirchenbezirk einen Bezirksjugendwart 
ber ER anzustellen. In 20 von 26 Kirchenbezirken sind solche 
Bezirksjugendwarte angestellt. Es war bisher so, das bie 
Hälfte beS Gehalts ber Kirchenbezirk aufgebracht hat, bie 
anbere Hälfte aus ber Jugendsonntagkollekte Von ber ER

Biff. IX: Für das Männerwerk ber Landeskirche angen.
Ziff. X: Für bie Frauenarbeit ber eK angenommen.
Ziff. XI: Für ben Wohlfahrtsdienst angenommen.
Ziff. XII: Für bie Pflege ber kirchlichen Musik:

aus
Abgeordneter Dr. Wolf: ES handelt fiCh freilich nur um 

bezahlt wurde. Die Bezirksjugendwarte haben einen einen Heinen Betrag, unb ic möchte bie Verhandlungen
Anstellungsvertrag mit der LR. nicht aufhalten. Aber mir geht durch ben Kopf, was ic auch

Landesbischof D. Bender: Weil gefragt wurde, worin bie hier auf ber Synode gehört habe: ber Hauptbetrag biefeS 
Arbeit besteht, will ich nur eine Zahl nennen, obwohl man Postens entfällt wohl auf bie Unterhaltung beS Kirchen- 
mit Zahlen vorsichtig fein soll. Bon 11 000 Teilnehmern an musikalischen Instituts in Heidelberg? Diesbezüglich wurde 
unferen Freizeiten für unfere Jugend haben 7000 Männer mir zum Ausdruck gebracht, dasz baS Kirchenmusikalische 
teilgenommen. Das wäre nicht möglich gewesen in biefer Institut ber Landeskirche nicht genügenb musikalischen Nach- 
kurzen Zeit feit 1945, wenn nicht bie Bezirksjugendwarte wuchs zuführe, ber bauernb in ben kirchlichen Dienft über-
in bie Arbeit eingetreten wären. nommen wird; so das sic ber relativ.große Aufwand bafür

Abgeordneter Rücklin: Sc frage nach den Jugend- nicht rechtfertigt. Sch wäre dankbar, wenn darüber Aufschluß
Sekretären. gegeben werden könnte, ob es in ber Tat so ist, das baS

Landesbischof D. Bender: Diese haben bie Arbeit für baS Seirchenmusikalische Institut 311 wenig Nachwuchs für bie 
ganze Land, zur Unterstützung Von Pfr. Herrmann. Sie landeskirchliche Arbeit bringt.
arbeiten in ber ßentrale unb für bie Reisen Vom Landes- Oberkirchenrat Dürr: Das Kirchenmusikalische Institut 

hat feit etwa 3 ober 4 Semestern etwas fiber 140 Studie-jugendpfarramt aus.
Präsident Dr. Umbauer: Wenn ich recht verstehe, sind das renbe, barunter etwa 50—60 Vollstudenten unb 80—90 Teil-

8 andessekretäre, baS anbere Bezirk sjugendwarte, unb ftubenten. Vollstudenten studieren 2 Jahre unb machen bann
baS hauptamtliche Examen für Kirchennusiker. Darunterin biefem Zusammenhang ift ber Eintrag:

„Um bie Berbinbung beS Bezirksjugendwarts mit bem sind zwischen 40 unb 50 Babener, alfo ber weitaus größte 
Heimatbezirk zu verstärken, foil es babei belassen werden, Teil biefer hauptamtlichen Kirchenmusiker. Eine Anzahl Von 
baß ber Bezirk bie Hälfte ber Kosten aufbringt." ihnen — zuletzt waren eS 11, jetzt kommen 6 ober 8 in

Frage —, nimmt gleichzeitig 2 Jahre hindurch an ber Aus-Zu behandeln.
Ic habe nicht ben EinbruCt, als ob ber o® beabsichtigen bildung als Religionslehrer teil. Er wird nach 2 Jahren Vor

wolle, bie Situation zu änbern. Wir haben gehört, baS fei bem Referenten für Religionsunterricht eine Abschlusz-
so; bie Hälfte werde aus ber Landeskirchenkollekte, bie Hälfte prüfung machen unb daraufhin von ber Kirche bie Ermäch- 
von bem Heimatbezirk bezahlt. So soll eS bleiben. Das ift tigung bekommen, nach Einführung im Gottesdienst Reli- 
lediglich eine Beftätigung beS derzeitigen Verfahrens, beffen gionsunterricht zu erteilen, so das manche Gemeinden, bie 
Abänderung nicht beabsichtigt ift. Ic möchte glauben, das einen hauptamtlichen Organisten anstellen, bamit einen
wir über diesen Antrag Gras wachsen lassen könnten. Äantor bekommen, ber zugleich Religionsunterricht gibt.

Abgeordneter Schneider: Wir haben in ber Finanz- Das Ministerium hat bereits feine Zustimmung bazu erteilt, 
kommission biefen Antrag eingehend besprochen, weil wir das biefe Kandidaten als Religionslehrer an Volksschulen 
wuszten, dasz aus ber finanziellen augenblicklichen Sage heraus zugelassen werden. Diefe tönnen bann auch ben Gesangs- 
einige Bezirke bereits an ben oR herangetreten sind, um unterricht im Choralsingen übernehmen unb tönnen baS 
bie Übernahme beS vollen Entgelts durch bie LK zu er- Singen ber einzelnen Gemeindegruppen unb Jugendgruppen 
reichen. Wir haben Verständnis dafür, baß u. U. ein Bezirk leiten.
einmal in befonberer Not fein kann, möchten aber nicht, daß Von ben anbern, bie sic für ben nebenamtlichen Orga-
jetzt im Augenblick gewisser Bedrängnisse finanzieller Art nistendienst vorbereiten, sind auch weit über bie Hälfte
von bem Grundsat abgegangen wird, baß sich ber Kirchen- Babener.
bezirk, in bem nun biefe Vollkraft arbeitet, auch für bie Dazu kommt, baß Vom Kirchenmusikalischen Institut unb
finanzielle Verantwortung wenigstens zum Teil, baS ift zur feinen Kräften Freizeiten für bie Chor- unb Organistenleiter

durchgeführt werden. Das bebeutet eine grosze Aufgabe.Hälfte verantwortlich weisz. DaS ift ber eine Blickpunkt.
Der 2. Blickpunkt ift ber, baß auch ber Bezirksjugendwart Wenn baS veraltete vereinsmäßige Singen ber Kirchenchöre 

in feiner Arbeit wissen foil: ich bin nicht von oben bezahlt aufhören soll, bann ift gerabe biefe Aufgabe auszerordent- 
unb gesichert, sondern eS ift nun auch — wir wollen ja lic wichtig. Ic glaube nicht, baß man bie Bebeutung beS 
bestimmt nicht bie finanziellen Verpflichtungen vor bie kirchenmusikalischen Instituts unb bie Arbeit, bie bort ge- 
innere Verpflichtung zur Arbeit stellen, aber fie spielt mit schieht, zu gering anschlagen barf, wenn wir Wert barauf
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legen, das baS kirchenmusikalische Leben, baS Singen in ber 
Gemeinde, unb ber Dienst ber Organisten kirchlich unb nach 
ben Erfordernissen unfereS heutigen Singverständnisses aus- 
gerichtet wird.

Präsident Dr. Umhauer frägt, ob baS Wort noch gewünscht 
wird zu Ziff. XII ober Bebenfen geäuszert werden gegen bie 
Annahme biefer Position.

Es melbet sich
Abgeordneter Baumann unb stellt noch einige Fragen, 

„keine Bedenken", mie er ausdrücklich fagt.
Oberkirchenrat Dürr gibt Auskunft über ben liturgischen 

Unterricht beS Instituts. Er berichtet meiter von ber Be- 
mühung beS Oberkirchenrats, dasz an ber Lehrerbildungs- 
anstalt in Meersburg ein hauptamtlicher Organist, ber in 
Heidelberg ausgebildet mar, angestellt merbe, was leiber 
vom Ministerium abgelehnt worden fei, weil ein Gesangs- 
lehrer unb nicht ein hauptamtlicher Kirchenmusiker ein- 
gesetzt werden sollte.

Präsident Dr. Umhauer frägt abschlieszend:
Wird gegen biefe Position Einspruch erhoben? — Das ift 

nicht ber Fall. — Ic erkläre bie Annahme.
Ziff.
Ziff.
Ziff.
Ziff.

XIII: Für die Cb.- 0z. Frauenschule — angenommt.
XIV: Ruhegehalte — angenommen.
XV: Unterstützungen — angenommen.

XVI: Hinterbliebenenversorgung — angenommen.
Biff. XVII: Allgemeiner Aufwand — angenommen.
Nun werde ic wohl im Zusammenhang damit den An- 

trag wegen Bildung des Vereinfachungsausschusses, wenn 
ic mic kurz so ausdrücken darf, zur Abstimmung bringen 
muffen.

Abgeordneter Dr. Schmechel: Noch ein kurzes Wort zu 
dem Unterausschusz. Dieser Unterausschuß hat nur bann 
Sinn, wenn mir ihn aus ben Beratungen dieses Notetats 
heraus zu verstehen suchen. Wir haben bei biefen Beratungen 
feststellen müssen, das mir uns in einer ungewöhnlich 
schwierigen Sage befinben. Solche Etatberatungen haben 
viele Jahre nicht stattgefunden, unb niemanb von uns hat 
grosze Übung in ber technischen Durchberatung.

Infolgedessen ift uns manches beim Etat nicht gleich fo 
durchsichtig gewesen, wie mir das von uns felbft gewünscht 
hätten. Unb fo hat bei ber Bilbung des Unterausschusses 
ber Wunsch eine Rolle gespielt, sic mit ben Etatfragen mehr 
zu befassen, als das hier in ben wenigen Tagen möglich 
mar. Wir standen manchmal unter bem Eindruck, dasz man- 
ches kritische Wort in unferen Reihen auch mit ber un- 
genügenden Kenntnis zusammenhing, bie mir hatten. Es 
hat einen guten Eindruck gemacht, dasz mir auf diese kritischen 
Fragen, bie mir freilich bei allem Freimut durchaus sachlich 
vorgebracht haben, vom Referenten immer einen offenen 
Einblick in bie betreffenden Angelegenheiten erzielten.

Neben ber Eile, in ber mir hier im FA arbeiten muszten 
unb bie uns zu einer Fortsetzung ber Arbeit in einem Unter- 
ausschusz bemog, fam nun noch sowohl bei unS Synodalen 
wie auch beim ox bie Frage, ob bie Zeit nicht reif zu einer 
Gesamtüberprüfung sei, unb ob nicht neue Verwaltungs- 
methoden ins Auge gefaszt werden können.

Kommt ber Unterausschuß später zu bem Ergebnis, das 
wirklich nichts zu machen ift unb dasz feine großen Ande- 
rungen möglich sind, so ift baS auch feine unnütze Arbeit 
gewesen. Wir arbeiten nicht mit vorgefaszter Meinung, son- 
bern mir wollen forgfältig prüfen, sorgfältiger als baS in 
ben zwei Tagen möglich mar. Diese Sorgfalt wird bann 
auch bem neuen Voranschlag zugutekommen.

Dieser kleine Unterausschuß, für dessen Federführung ic 
vorgeschlagen bin, ift in feinen Mitgliedern bon mir aus- 
gewählt worden. Ic ging babei bon bem Wunsch aus, das 
einige wenige zielbewuszte Männer ganz frei unb unakten- 
mäszig arbeiten. In Einzelgesprächen sollen Fragen auf- 
geworfen unb im Benehmen mit ben Referenten des OR 
geflärt werden.

Zu bem, was mir im FA freimütig besprochen unb vor- 
geschlagen haben, ift nun Ihre Stellungnahme unb Zu- 
stimmung nötig. Denn baS ift auszer Zweifel: Dieses auf 
jeden Fall unangenehme Geschäft, baS ber Unterausschusz 
betreiben soll, hat nur Sinn, wenn Ihr ausdrücklicher 
Wunsch dahinter fteht.

Abgeordneter Bier: Ich verspreche mir bon ber Sache 
wenig Erfolg. Es ift schon biel Zeit barüber gerebet worden. 
Wir haben gehört, das bie Behörde versucht, Einsparungen 
zu machen, unb fie hat es getan. Unb eS ift unmöglich für 
einen Laien, in wenigen Monaten sic in eine solche Ma- 
terie einzuarbeiten. Das wird jeber zugeben. Wir haben baS 
Vertrauen zur Behörde, — ohne Kompliment — dasz bie 
Behörbe tut, maS recht ift unb ben Verhältnissen entspricht, 
unb ic möchte bitten, das mir weitermachen unb uns nicht 
aufhalten mit biefer Frage.

Landesbischof D. Bender: Wenn eS zur Abkürzung beS 
Verfahrens dienlich fein fann, mürbe ic meinerfeitS barum 
bitten, das diesem Antrag stattgegeben mirb.

Abgeordneter Dr. b. Dietze: Ic hätte mich auch bafür aus- 
gesprochen, ba mir eine Beruhigung haben, menn mehrere 
Synodale sich in bie Materie eingearbeitet haben unb unS 
baS nächste Mal über Möglichkeiten unb Unmöglichfeifen 
berichten fönnen. Aber nachdem ber Herr Landesbischof ge- 
sprochen hat, halte ich weitere Ausführungen für unange- 
bracht.

Abgeorbneter Frank: Eine Reihe bon unS maren als 
Randsiedler gestern bei ben Beratungen beS FA unb haben 
ben Eindruck gewonnen, dasz gerabe auch bon Dr. Bürgy 
mit einer solchen Gewissenhaftigkeit unb im ganzen Einsatz 
an ber Sache gearbeitet mirb, dasz mir doch heute sagen 
möchten, eS erübrige sic in unferen Augen bie Einsetzung 
eines solchen Ausschusses.

Landesbischof D. Bender: Siebe Brüder! Ich baute sehr 
für biefeS Botum, baS abgegeben morben ift. Aber ich glaube, 
eS geht bon falschen Voraussetzungen aus, als ob eS sicum 
eine kritische Einrichtung handeln mürbe. So ift eS nicht, 
sondern fie foil eine stärkere Beteiligung ber Synode an 
diesem Settor ber Kirche darstellen. Es werden bie Seute 
bie Einblick nehmen in bie kirchliche Finanzgebarung unb 
fich dauernd barüber informieren, bann bei einer künftigen 
Erörterung beS Haushaltsplans ganz entscheidend zu einer 
guten sachverständigen Erledigung mithelfen unb ber Synode 
bie Übernahme ber Verantwortung für ben Haushalt er- 
leichtern tonnen..

Präsident Dr. Umhauer frägt, ob noch baS Wort gewünscht 
mirb. Da baS nicht ber Fall ist, bittet er um Abstimmung 
durch Handerheben.

Der Antrag Wirb mit allen Stimmen bei 2 Enthaltungen 
unb 1 Stimme bagegen angenommen.

Präsident Dr. Umhauer verliest noch folgenden Antrag:
„Die Landessynode möge beschlieszen, dasz ber Ober- 

kirchenrat von ben Gemeinden, beren Gebäude nicht zer- 
ftört sind, aus bem Landeskirchensteuerrückersat einen Ab- 
zug nach einem noch zu bestimmenden Prozentsatz zu1 einem
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kirchlichen Lastenausgleich 811 Gunsten ber schwer durch ben das bie Biff. XVII ber Ausgaben Seite 3 um 6000 DM zu 
Krieg geschädigten Gemeinden einbehalte, ber bie Summe erhöhen ift auf 598 250 DM.
von Pos. XVII auf Seite 3 verstärfen soll."
Sowie ben weiteren Antrag Hausz usw.:

„Wir Unterzeichneten bitten bie Synode, folgendes Wort

Es sind demnach zu verbessern:
Summe B Zweckausgaben Seite 3

zu erhöhen auf
an bie Gemeinden zu richten, bie mit unzerstörten Ge- sowie Gesamtsumme ber Ausgaben

6 771 370.— DM,

bauben durc ben Krieg gekommen finb: infolgedessen auf 7 528 870.— DM,
Die Synode ber Ed.-prot. Landeskirche bittet unb teil bie 6000 DM für bie BM dazukommen.

mahnt bie Kirchengemeinden, beren kirchliche Gebäude Ferner Seite 2 unten bie Summe 4 569 400._
unversehrt durc den Krieg hindurchgekommen sind. auf
herzlichst und dringend, durc Darlehen und Spenden sowie der Übertrag auf S. 3 von S. 2.

4 575 400.— DM,

aus ihren Kirchensteuererträgnissen mitzuhelfen, das die Die Einnahmen stehen auf Seite 4 ber Vorlage.
Zu ben EinnahmepostenKirchengemeinden in ben Trümmerstädten möglichst

bald ihre zerstörten Kirchengebäude Wieber aufbauen Nr.2: Reinertrag ber Zentralpfarrkasse
. Tönnen." gibt Dr. Bürgh die Erklärung, dasz bie Pachterträgnisse ber
Ic bin ber Auffassung, dasz biefe beiben Anträge sic Pfarrpfründen durc Veranlassung beS nationalsozialistischen 

überschneiden. Man tann nicht gut eine doppelte Steuer Reichsnährstandes bei Neuverpachtungen herabgedrückt wur- 
verlangen von ben unzerstörten Gemeinden: bie eine zwangs- den. In biefem Rechnungsjahr ift bie Einnahme besonders 
weife als burch ben OR eingeführt unb bie anbere freiwillig, gering, Weil ber Pachtzins bis 21. Juni abgewertet wirb. ES
Sc fürchte, das bie freiwillige wegfällt. tommt nur eine Summe von 450 000 DM heraus.

Abgeordneter Schneider: Sch glaube, hier liegt ein ge- Zu Nr.5: Sonstige Beiträge unb
Nr.8: Überschüsse kirchlicher Fondswisjes Mizberständnis vor. Wir hatten ursprünglich im 

Finanzausschuß über biefen Plan, eine Bruderhilfe zwischen 
ben nicht geschädigten Gemeinden unb ben geschädigten ins

führt Oberkirchenrat Dr. Friedrich au§, das bie 3 groszen 
Fonds ber 8K mit ihren Einkünften für bie Baupflichten 
für eine beachtliche Anzahl kirchlicher Bauten ihres BereichsLeben 311 rufen bzw. weiterzubetreiben, gesprochen unb babei

gehört, dasz von feiten beS OR eine entsprechende Aufforde- auffommen müssen unb daher feine größeren Beiträge
rung an die Gemeinden bereits gegangen ift. Wir wollten den Einnahmen der SR leiften können.

B1

ES erhebt sic die Frage, ob sic die Bodenreform für benbiefe Aktion des OR — unb das ift ber Sinn des erften
Antrags — gleichsam noch verstärken. Nun ift uns noch ber Grundbesit ber £K auswirkt. Diese vorgeschlagene Boden- 
Gedanke gekommen, dasz es vielleicht am Platze wäre, das reform Commt für unsere kleinbäuerlichen, in ber Besizver- 
bie Synode von sich auS ein Wort an bie Gemeinden direkt teilung gesunden Verhältnisse (83% Pleinbäuerlicher, 10% 
richtet im gleichen Sinne, wie es verwaltungsmäszig selb- komunaler, 2% kirchlicher Besitz) kaum in Frage. Die billigen
ständig vom OR gemalt wird. Dies soll bestehen bleiben. 
Aber dieses Wort halten wir für wirksam zur Unterstützung 
dieser Aktion.

Ic würde vorschlagen, das ber 1. Antrag zurückgezogen

Pachtäcker aus ben Pfarrpfründen ermöglichen manchem
Kleinbauer feine Existenz. Die SK ift gerne bereit, Land für 
Siedlungszwecke zur Verfügung zu stellen, wie Herr OR 
Dr. Friedrich mitteilt.

Eine zu starke Belastung des Grundbesitzes durc einenWirb — Bruder Hausz, in Deinem Sinn? — unb daß ber
2. Antrag als ein Wort ber Synode in biefer Sache direkt kommenden Lastenausgleich könne bie Kirche nicht gutheiszen, 
an bie Gemeinden gerichtet wirb. DaS Wäre bie richtige sagt Dr. Friedrich, ba sie bie letzten Besitzreserven unseres 
Lösung. ' Volkes gefährde unb zu weiterer Vermassung führe.

Zu ben Pos. 7—17 Wirb nidjt$ bemerkt.
Zu Pos. 18: Sonstige Einnahmen, in ber baS Notopfer

Präsident Dr. Umhauer: Wenn ic Sie recht verstehe, 
wollen Sie ben Antrag wegen ber freiwilligen Spende auf-
recht erhalten unb ben anberen Wegen beS Abzugs zurück- ber Landeskirche stecke — tgl. Seite 16: „baS ab August 1948
gezogen haben, unterschrieben: Bernlehr, Frank, Zitt, monatlich zur Erhebung gelangenbe Notopfer ber Landes-
Dr. Bier. kirche mit etwa 80 000.— DM" — Wirb nach der Höhe des

Sinb bie $erren bereit, ihren Antrag zu Gunsten beS Eingangs gefragt unb bie Antwort gegeben, daß im August
anberen Antrags zurückzuziehen? 10-12 000 DM Notopfer eingegangen finb.

Dies geschieht. Die Ziffer der Ausgaben (Seite 5) wirb um 6000 DT
Präsident Dr. Umbauter: ES bleibt ber Antrag Haus usw., (für die Volksmission) erhöht auf 7 528 700. Der Fehlbetrag

ber lautet: ergibt bie Summe von 1 036 870.— DM.
„Wir Unterzeichneten bitten bie Synode, folgendes Wort

an bie Gemeinden zu rieten, bie mit unzerstörten Ge- Einnahmen:
Präsident Dr. Umhauer eröffnet bie Aussprache über bie

bäuben durc ben Krieg gekommen finb:
Die Synode ber Ev.-prot. Landeskirche bittet unb 

mahnt bie Gemeinden, beren kirchliche Gebäude unver- 
sehrt durc ben Krieg hindurchgekommen finb, herzlichst 
unb dringend, durc Darlehen unb Spenden au§ ihren 
Kirchensteuererträgnissen mitzuhelfen, dasz bie Kirchen- 
gemeinben in ben Trümmerstädten möglichst bald ihre 
zerstörten Kirchengebäude wieder aufbauen können."

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Berichterstatter Abgeordneter Hausz: Ich bitte festzustellen.

Biff. 1: Ertrag ber Landeskirchensteuer: Wird baS Wort 
gewünscht? — angenommen.

Biff. 2: Reinertrag ber Zentralpfarrkasse
— angenommen.

Biff. 3: Beiträge beS Staates — angenommen.
Biff. 4: Beiträge ber unmittelbaren Fonds zum allge- 

meinen kirchlichen Aufwand — angenommen.
Biff. 5: Sonstige Beiträge — angenommen.
Biff. 6: Einnahmen auS ber Hinterbliebenenversicherung 

ber Geistlichen — angenommen.



18 Zweite Sitzung

Siff. 7: Einnahmen aus der Erteilung von Religions- 
unterricht — angenommen.

Siff. 8: Überschüsse kirchlicher Fonds — angenommen.
Ziff. 9: Aus Gebäuden und Grundstücken — angenommen.

Ziff.10: Mietzinsen für gemietete Dienst- und Miet- 
wohnungen:

Abgeordneter Siegel: Die Pfarrhäuser sind vielfach mit 
Flüchtlingen voll besetzt. Es wäre interessant zu erfahren, 
wie sich bie Mietverhältnisse im ganzen Land in ben Pfarr 
häusern gestalten. Was für Mieten werden bezahlt?

Oberkirchenrat Dr. Bürgy: Ich glaube, hier ift ein sehr 
heiszes Eisen angerührt worden, unb ic muß weiter aus- 
holen, um bie nötigen Aufklärungen zu geben. Die Sache 
verhält sic fo: ber Oberkirchenrat hat im Jahre 1946 eine 
Bekanntgabe erlassen, durch bie bestimmt murbe, daß bie in 
ben Pfarrhäusern durch bie Einweisung von Evakuierten, 
Flüchtlingen usw. sic ergebenden Mietverhältnisse fo ge­
regelt werben, das bie Mietverträge abgeschlossen werben 
durch ben grundbuchmäszigen Eigentümer des Pfarrhauses. 
Dazu musz erläuternb auf folgendes hingewiesen Werben: 
bie Eigentumsverhältnisse hinsichtlich unferer Pfarrhäuser 
sind äuszerst vielgestaltig. Wir haben Pfarrhäuser, welche im 
Grundbuch überhaupt nicht eingetragen sind, anbere gehören 
grundbuchmäszig ber Kirchengemeinde, anbere einem kirch- 
lichen Fond, wieder anbere einer bürgerlichen Gemeinde, 
anbere einem unmittelbaren Fond, anbere ber Pfründe, b. h. 
ber Pfarrei. Bei anderen ift das Eigentum zwischen Staat 
unb Kirche bestritten. Schon aus diesem kurzen Hinweis 
ersehen Sie, dasz bie Eigentumsverhältnisse sehr verschieden- 
artig sind. Deshalb hielten Wir es für das einzig richtige, 
dasz ber Abschluss ber Mietverträge durch ben grundbuch- 
mäszigen Eigentümer erfolgt. Soweit bie Pfarrhäuser im 
Grundbuch auf bie bürgerlichen Gemeinden etwa eingetragen 
sind. Wirb jedoch ber Mietvertrag nicht durch bie bürger- 
liche Gemeinde abgeschlossen, fonbern durch bie Pfarrei; 
denn Wir stehen auf bem Standpunkt, dasz bie bürgerliche 
Gemeinde trotz des Eintrags im Grundbuch nicht Eigen- 
tümerin beS Pfarrhauses ist. ES laufen Verhandlungen mit 
ben Gemeinden, burch bie erreicht werben foil, dasz auch diese 
auf bie bürgerlichen Gemeinden noch eingetragenen Pfarr- 
häuser, wie eS rechtens ift, auf bie Kirchengemeinde, bzw. 
Pfarreien eingetragen werben. Aber felbft Wenn baS Eigen- 
tum noch auf bie bürgerliche Gemeinde eingetragen ift, bann 
steht fo viel feft, dasz biefeS Pfarrhaus feit ber Erbauung 
als Dienstwohnung beS Geistlichen gewibmet ift, so das aus 
biefem Widmungsakt heraus bie Kirchengemeinde bzw. bie 
Pfarrei bie Nutzung aus biefem Pfarrhaus zu sieben hat, 
das also bie Pfarrei bzw. bie Kirchengemeinde bie Miet- 
verträge abzuschliezen hat. Auch bei bem fog. bomän. Lasten- 
gebäuben war eS zweifelhaft, wer bie Mietverträge abzu- 
schlieszen hat. Wir haben hinsichtlich biefer Pfarrhäuser unS 
mit bem Domänenärar dahin geeinigt, das bie Mietver- 
träge burch die Pfarrei abzuschlieszen sind unb das sic bie 
staatliche Baupflicht nicht auf bie untervermieteten Räume 
erstreckt. Das ift bie Antwort auf bie Frage, wie biefe Miet- 
verhältnisse rein rechtlich geregelt sind.

Die weitere Frage, Wem ber Mietzins zusteht, haben Wir 
in ber erwähnten Bekanntmachung dahin beantwortet, das 
biefer bem Eigentümer beS Pfarrhauses, ber ben Mietver- 
trag abschlieszt, zusteht. Sind Möbel mit vermietet, ift also 
möbliert vermietet, so ift bie Regelung dahin getroffen, das 
bie Hälfte ber Mieteingänge bem amtierenben Geistlichen

zusteht, ber biefe Möbel zur Verfügung gestellt hat. Vei ber 
* Beantwortung biefer letzteren Frage, Wem ber Mietzins 

zusteht, war it. E. von bem sog. Pfarrbesoldungsgesetz aus- 
zugehen. Darin ift bestimmt, das bie Kirchengemeinde 
ben Pfarrer eine Dienstwohnung zur Verfügung zu stellen

alt

hat. ES ist aber in biefem Gesetz nicht erwähnt, Wie groß bie 
Dienstwohnung fein soll. Run auch hier einiges noch zur 
Erläuterung:

Wir haben in Baden Pfarrhäuser mit 12 Zimmern unb 
Pfarrhäuser mit 10 Zimmern, solche mit 8 unb Heinere mit 
5 unb 4 Zimmern. Wir haben schöne unb haben Weniger 
schöne Pfarrhäuser. Schon während beS jweiten Weltkrieges 
fam eS häufig vor, das ein Geistlicher in ben Ruhestand 
versetzt Würbe unb feine Dienstwohnung nicht räumen 
tonnte, Weil er ah anberer Stelle eine Wohnung nicht finben 
tonnte. Er blieb alfo im Pfarrhaus wohnen unb hat meift 
bie Räume im zweiten Stoct bezogen, nachdem biefe auf 
Kosten ber Kirchengemeinde ober eines baupflichtigen Fonds 
zu einer felbftänbigen Wohnung umgestaltet worben Waren. 
In biefem Fall tam niemanb auf bie Idee, bie Einnahmen 
aus ber Vermietung biefer neuen Wohnung bem Inhaber 
ber Dienstwohnung im Erdgeschoß beS Pfarrhauses zuzu- 
gestehen, fonbern man hat eS als selbstverständlich angesehen, 
das biefe Einnahmen aus ber Vermietung ber Wohnung ber 
Pfarrei bzw. ber Kirchengemeinde zustanden. Nun ift häufig 
vorgekommen, das auch der während beS Krieges aufgezogene 
Geistliche eingesogen wurde. Er wurde vermiszt ober fiel 
im Krieg, bie Witwe wohnt aber auch noch im Pfarrhaus. 
Nac einiger Zeit muszte ber britte Geistliche ernannt wer- 
ben, für ben ebenfalls eine Wohnung im Pfarrhaus beschafft 
werben muszte. Aber auch hier tam niemanb auf bie Idee, 
bie Miete, bie bie Frau beS gefallenen ober vermiszten Geist- 
lichen für bie ihr überlassenen Räume zu bezahlen hatte, 
dem nun amtierenben Geistlichen als bem Inhaber ber 
Dienstwohnung zuzugestehen. Fragen unb Ansprüche ber 
Dienstwohnungsinhaber Wegen ber Regelung ber Untermiet- 
verhältnisse Würben erft vom Jahre 1947 an gestellt. Da 
tam eine Reihe Eingaben von Pfarrern, bie sic auf ben 
Standpunkt stellten, bie Regelung beS Oberkirchenrats vom 
Jahre 1946 fei unrichtig. Der amtierenbe Geistliche habe 
einen Anspruch auf baS ganze Pfarrhaus. Ihm ftünben 
also bie Einnahmen zu, bie aus Vermietung von abgeteilten 
Wohnungen erzielt werben. Wir haben auf biefe Eingabe 
im allgemeinen im Sinn meiner heutigen Ausführungen 
erwibert unb auch barauf hingewiesen, das wir mit ber 
Regelung, bie wir getroffen haben, nicht allein stehen, dasz 
wir im Gegenteil mit einer Regelung biefer Verhältnisse 
Sugewartet haben, bis anbere Landeskirchen vorangegangen 
waren. Die Regelungen, bie bort getroffen finb, finb un- 
gefähr bie selben, wie wir sie getroffen haben; ein Zeichen 
bafür, dasz in biefer Hinsicht eine gewisse allgemeine Rechts- 
überzeugung vorliegt. Wir haben auch mit bem Vorsitzen- 
den beS Pfarrvereins eine sehr lange unb eingehende Be- 
sprechung biefer ganzen Angelegenheit gehabt, unb ich hatte 
am Enbe biefer Besprechung ben Eindruck, dasz Herr Kirchen- 
rat Kobe durchaus von ber Richtigkeit unseres Standpunkts 
überzeugt war. Allerdings hat jetzt wieder eine Versamm- 
lung beS Pfarrvereins stattgefunden, unb baS Ergebnis 
biefer Besprechung liegt nun in Gestalt einer Entschliezung 
vor. Der Pfarrverein nimmt wieder ben Standpunkt ein, 
dasz ber Dienstwohnungsinhaber einen Anspruch auf baS 
ganze Pfarrhaus unb bamit auf bie Einkünfte aus Unter- 
mietverhältnissen habe.
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Es ift ganz gut, daß diese Frage hier angeschnitten wurde 
und wir uns über diese Frage aussprechen. Wir — glaube 
ich — können unfern Standpunkt borläufig nicht ändern. 
Denn der Begriff der Dienstwohnung ift m. E. nicht ein für 
alle Zeit festliegender. In der Beantwortung auf Eingaben 
in dieser Angelegenheit habe ic ausgeführt, dasz der An- 
spruc auf eine Dienstwohnung mit beftimmter Grösze fo 
wenig besteht, wie ber Anspruch eines Geistlichen auf ein 
Gehalt bon beftimmter gleichbleibender Höhe. Die Landes- 
kirche hat in Notzeiten baS Recht, Gehaltskürzungen durch- 
zuführen. Ahnliches gilt für bie Beurteilung unferer Frage. 
Denn man muß bedenken: bie Zeiten haben sic sehr ge- 
ändert. Während früher niemanb bestritten hat, dasz baS 
ganze Pfarrhaus bie Dienstwohnung beS Pfarrers ift, be- 
stimmen unter ben veränderten Verhältnissen nicht wir, was 
bem Dienstwohnungsinhaber als Wohnraum zusteht, fonbern 
baS bestimmt baS Wohnungsamt nach bem Wohnungsgesetz 
unb bem Runderlasz beS Ministeriums beS Innern, in bem 
feftgelegt wurde, wie Dienstwohnungen nach bem Wohnungs- 
geset zu behandeln finb. Diese Vorschriften bestimmen ben 
Umfang ber Dienstwohnung unb ber Diensträume, bie nicht 
beschlagnahmt werden können. Was nicht Dienstraum ift, 
unterliegt ben einschränkenden Bestimmungen beS Woh- 
nungsgesetzes. Unb was nach biefem Wohnungsgesetz bem 
Inhaber ber Dienstwohnung zusteht, das ist nun eben nach 
ben heutigen Verhältnissen bie Dienstwohnung, auf bie 
biefer einen Anspruch hat.

Weiter: Eine ber Einwendungen, bie von feiten ber 
Pfarrer gemacht wurden, bezieht sic darauf, das ber Pfarrer 
ben Wert feiner Dienstwohnung zu versteuern hat, unb dasz 
er bei verkleinerter Dienstwohnung einen steuerlichen Nach- 
teil habe. Die Werte für biefe Dienstwohnungen mürben in 
einem eingehenden Verfahren vor etwa 12 Jahren zwischen 
bem Landesfinanzamt unb bem Oberkirchenrat feftgelegt. Ic 
habe biefe Bemertung ber Wohnungen genau durchprüfen 
lassen unb kann erklären, das sie auch den veränderten Ver- 
hältnissen entspricht. •

Wegen Reparaturen ift vorgesehen, dasz diejenigen In- 
standsetzungsarbeiten, bie in ben untervermieteten Räumen 
durchgeführt werden, zu Lasten beS Eigentümers gehen. 
Denn es muszten zufolge der Untervermietung oft recht er- 
hebliche Reparaturen durchgeführt merben. Neue Küchen 
muszten angelegt merben, Entwässerungsanlagen verändert, 
Kellerräume muszten angelegt, neue Lattenverschläge im 
Speicher angebracht merben usw. Unb ba es sic hier doch 
um Masznahmen handelt, bie auf bie Dauer bestimmt finb, 
hielten mir es auch für richtig, biefe Ausgabe durch ben 
Eigentümer beS Hauses, ber bie Mieteinnahmen hat, voll- 
jiehen zu laffen.

Bor ber Regelung ber Untermietverhältnisse burch den 
Oberkirchenrat maren mit ben in Pfarrhäuser eingewie- 
senen Personen ober mit freiwillig aufgenommenen Familien 
meift feine Berträge abgeschlossen. Bei ber Vielgestaltigkeit 
ber Eigentums- unb Rechtsverhältnisse hinsichtlich unferer 
Pfarrhäuser unb ber verschiedenen Belegung biefer Häuser
konnten sic bei dem Mangel an schriftlichen Abmachungen 
zwischen Bermietern unb Mietern besonders im Falle von
Rechtsstreitigkeiten grosze Schwierigkeiten prozessualer Art 
ergeben. Wir haben deshalb eine, wenn auch nicht überall 
zustimmend aufgenommene klare Siegelung getroffen und 
für alle Untermietverhältnisse einheitliche Mietverträge vor- 
gesehen, in denen vor allen Dingen die Bestimmung auf- 
genommen wurde, dasz, da es sich um ein Dienstgebäude

handelt, ber Mieter, falls bie vermieteten Räume für eigene 
kirchliche Zwecke benötigt merben, sich einer Kündigung von 
einem Vierteljahr unterwirft unb bann bie Wohnung zu 
räumen hat.

Abgeordneter Dr. Uhrig: Ic möchte noch zu bedenken 
geben, dasz ber Oberkirchenrat vielleicht doch an bie Woh- 
nungsämter bie Bitte richtet, dasz evtl, bie Flüchtlinge aus- 
gesucht merben bürfen, ober dasz wenigstens ber Pfarrer 
ober ber Dekan gehört mirb bei ber Belegung ber Pfarr- 
häufet. Denn ic muß aus eigener Erfahrung sagen, — und 
weisz auch, das baS Wohnungsamt baS zubilligt — dasz ein 
Arbeitszimmer mindestens doch zugebilligt merben foil, unb 
das baS Pfarrhaus baS einzige heute in bem Betrieb ift, 
baS bie Ruhe und Stille ausstrahler foil, bie mir alle 
brauchen, wenn mir auch einmal in seelsorgerlicher Angelegen- 
heit zu unferem Geistlichen kommen. Hat er fein eigenes 
Zimmer, bann gibt es nur Schwierigkeiten im Pfarrhaus, 
unb mir hören bann mehr Klagen barüber, als dasz mir 
angehört merben. Sch meine, mir sollten hier doch, wenn es 
möglich ift, bie Raumfrage nicht restlos einfach bem Woh- 
nungsamt überlassen.

Oberkirchenrat Dr. Bürgh: Durch ben ermähnten Rund- 
erlasz über bie Dienstwohnungen, ber auch bie Pfarrhäuser 
betrifft, ift einbeutig feftgelegt, welches bie Diensträume 
finb, nämlich ein Amtszimmer, ein Registraturraum unb in 
ben Gemeinden, in benen fein Gemeindehaus steht, ein 
weiterer Raum für bie Gemeindearbeit, ebenso als Kon- 
firmandenzimmer ober für bie Bibelarbeit.

Wenn in Pfarrhäuser Mitbewohner aufgenommen merben 
sollen, bann müssen eS ordentliche Leute fein, bie ins Pfarr- 
haus paffen. Das ift bei Verhandlungen mit bem Innen- 
ministerium in biefer Richtung h’u anerkannt worden. Die 
Wohnungsämter sollen auf bie Wünsche beS Dienstwohnungs 
inhabers, also beS Pfarrers, Rücksicht nehmen. Wir haben 
mehrfach baS Ministerium gebeten, bie nachgeordneten 
Wohnungsämter mit entsprechender Weisung zu versehen. 
Das hat bas Ministerium bis jetzt aber abgelehnt. Steuer« 
bingS haben mir bie Verhandlungen mieber aufgenommen, 
nachdem in Hessen ein Runderlasz bon ber Staatsstelle er» 
laffen worden ift, ber diesbezügliche Bestimmungen enthält. 
Bor etwa vier ober fünf Wochen teilte baS Bab. Innen- 
ministerium uns mit, dasz biefer hessische Runderlasz auch 
bei uns in Baben angemenbet merben soll unb dasz demnächst 
eine entsprechende Berfügung an bie Wohnungsämter 
herausgehe.

Abgeordneter Dr. Wolf: Wir finb dankbar für bie inter« 
essanten Ausführungen Von Oberkirchenrat Dr. Bürgy. Zwar 
schien eS mir wichtig, bie bürgerlich-rechtliche Seite ber 
Frage noch mehr zu Hären, vor allem inwieweit bie An- 
sprüche beS Pfarrers auf Mieterträgnisse, besonders auf bie 
Untermietzahlung im Pfarrhaus, haltbar sind. Aber dazu 
ift hier nicht ber Ort.

Präsident Dr. Umbauet: Wirb bas Wort noch gewünscht? 
— Dies ift nicht ber Fall. — Ziffer 10 ist angenommen.

Ziff. 11: Zinsen — angenommen.
Ziff. 12: Rückersatz von Betreibungskosten — angenomm.
Ziff. 13: Niedergeschlagene, nachträglich mieber flüssig ge- 

wordene Steuerbeträge — angenommen.
Ziff. 14: Aus bem Betrieb beS Kirchenmusik. Instituts 

— angenommen.
Ziff. 15: Aus bem Betrieb ber Ev.soz. Frauenschule — 

angenommen.
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Ziff. 16: Ersatzbeträge — angenommen.
Ziff. 17: Ersatz von Kosten aus ber Tätigkeit beS Dienst- 

gerichts — angenommen.
Ziff. 18: Sonstige Einnahmen — angenommen.
Zusammenstellung: Mehrausgaben 1 036 870.— DM.
Abgeordneter Dr. v. Dietze: Bei ben Mehrausgaben habe 

Vic eine Frage: Wenn ich die Jahre 1933/34, 1936/37 über- 
schlage unb einmal gegenüberstelle, erhalte ich für 1933/34 
eine Mehrausgabe von 0,7 Millionen, für 1936/37 eine 
Mehrausgabe von 0,4 Millionen, unb meine Frage geht 
dahin, ift bie Art, in ber damals bie Mehrausgaben gedeckt 
worden sind, für uns jetzt irgenbmie lehrreich unb können 
mir Schlüffe für unsere Situation ziehen?

Oberkirchenrat Dr. Bürgy: Ic glaube nicht, das man 
barauS Schlüsse ziehen kann; benn bie Situation nach ber 
Währungsreform mar einjigartig. Früher konnte auf 
Reserven unb auf Betriebsmittel zurückgegriffen merben, 
während mir jetzt von borne anfangen müssen. Wir haben 
nichts mehr, auf baS mir zurückgreifen können. Deshalb 
haben mir auch ein echtes Defizit, dessen Deckung uns wahr- 
scheinlic einige Sorge bereiten mirb.

Präsident Dr. Umbauer: Die Position ift angenommen. 
— Nun bie Anlage 1: Stellenplan: Dazu gehört auch ber 
Antrag, ben mir borbin angenommen haben. Ic barf wohl 
im Ganzen aufrufen:

A. Planmäszige Beamte.
B. Auszerplanmäszige Beamte.
Einstimmig angenommen.

Anlage 2:
a) Pfarrstellen in Gemeinden — angenommen.
b) Seelsorgestellen an ben Krankenhäusern — angenomm.
c) Dienst an ber Jugend — angenommen.
d) Studentenseelsorge — angenommen.
e) Männerwerk ber Landeskirche — angenommen.
f) Frauenarbeit ber Landeskirche — angenommen.
g) Dienst in ber soz. Fürsorge unb im Wohlfahrtsdienst — 

angenommen.
h) Hauptamtliche Dekane — angenommen.
i) Volksmissionarische Arbeit — angenommen.
Ic bitte diejenigen, bie bie Einlage 2 (Stellenplan für 

Pfarrstellen im ganzen annehmen wollen, bie Hand zu er 
heben.

Abgeordneter Odenwald: Noc eine Bemerkung zum 
Stellenplan, ^err Oberkirchenrat Dr. Friedrich hat heute 
morgen mitgeteilt, dasz bie im Stellenplan vorgesehenen 
Stellen nicht alle besetzt seien, es feien 16 Stellen enthalten, 
bie augenblicklich nicht besetzt sind. Die Vereinfachungs- 
kommission beS FA mirb barauf abheben müssen, das biefe 
Stellen jetzt nicht etwa neu besetzt merben, sondern dasz Zu- 
rückhaltung geübt mirb in ber Besetzung biefer Stellen, bis 
bie Finanzkommission einen Einblick hat, ob bie Stellen, bie 
vorgesehen finb, notwendig, ober welche Einsparungen hier 
möglich sind.

Einlage 2: einftimmig angenommen.
Ebenso merben bie Anlagen 3—8 ohne Aussprache ein­

ftimmig angenommen.
Berichterftatter Abgeordneter Hausz: Wir kommen zum 

Gesetzentwurf über bie allgemeinen kirchlichen Einnahmen 
unb Ausgaben. Für baS Resthaushaltsjahr 21. 6. 1948 bis 
31. 3. 1949. — Art. 1 mirb vom Ausschuß gut geheiszen. Es 
mirb festgestellt, dasz es unnötig ift, ben ganzen Fehlbetrag 
aus Betriebsmitteln zu decken.

Abgeordneter Schneider: In Art. la ist die Gesamtsumme 
der Ausgaben zu verbessern in 7 528 870.— DM, ebenso lc 
der Fehlbetrag in 1 036 870.— DM.

Artikel 1 wird einstimmig angenommen.
Berichterstatter Abgeordneter Hausz: Zu Art. 2 murbe aus-

geführt, bag bie Erhöhung beS Steuersatzes auf 8% unum- 
gänglic fei. Eine tatsächliche Erhöhung ber Kirchensteuer 
tritt infolge ber Herabsetzung ber Staatssteuer für ben Ein- 
zelnen nicht in Erscheinung. Die Steuer ift rückwirkend ab 
21. Juni 1948 zu erheben. Der Betrag mirb bei ben Lohn- 
steuerpflichtigen dadurch nacherhoben, dasz 4 Monate lang 
10% Kirchenlohnsteuer erhoben mirb, ein Verfahren, mit 
bem sic baS Finanzministerium einverstanden ertlärt hat.

Es soll eine Pressenotiz beiber Kirchen ben Sachverhalt 
darstellen unter besonderer Betonung ber Öffentlichkeits- 
Leistung ber Kirchen.

Oberkirchenrat Dr. Bürgy: Das ift zu weitgehend formu- 
liert. Es mürben bisher nur Verhandlungen mit ben betr. 
Beamten beS Landesfinanzamtes geführt über bie Wege, bie 
man gehen kann. Die Herren erklärten, baS fei ein gang- 
barer Weg. Aber eine endgültige Entscheidung etwa, dasz 
biefeS Verfahren bereits genehmigt ift, liegt noch nicht vor. 
Es muß erst beantragt merben, wenn auch bie Synode bem 
Haushaltsplan zugestimmt hat.

Berichterstatter Abgeordneter Hausz: Es muß ergänzt wer- 
ben: Worüber schon Verhandlungen mit ben zuständigen
Behörden geführt worden sind.

Artikel 2 einstimmig angenommen.
Berichterstatter Abgeordneter Haus: Bei Art. 3 wird be- 

sonders darauf hingewiesen, dasz das Recht des Erweiterten 
Oberkirchenrats, den Steuerfusz abzuändern, nur während 
dieses Voranschlagzeitraumes gilt.

Artikel 3 einstimmig angenommen.
Artikel 4 einstimmig angenommen.
Berichterstatter Abgeordneter Haus: Zu Art. 5 wurde 

mitgeteilt durch OR Dr. Bürgy, dasz die Bad. Kommunale 
Landesbank der Landeskirche einen Kredit von zunächst 
200 000 DM zu 5% ohne Sicherheit zur Verfügung stellt. 
Dieser Kredit foil ausschliesslich für die Kreditbedürfnisse 
der zerstörten Gemeinden verwandt werden.

Oberkirchenrat Dr. Bürgy: Dieser Kredit wird dem o® 
eingeräumt, damit er in der Sage ist, Heinere Darlehen an 
sämtliche Kirchengemeinden zu geben. Es ift ausgemacht, das 
Darlehen bis zu 10 000 DM von feiten des OK gegeben 
werden, während die Kreditbedürfnisse in gröszerem Um- 
fange durch die Kommunale Landesbank unmittelbar den 
Kirchengemeinden bewilligt werden. Wenn also eine Kirchen- 
gemeinde 30—40 000 DM braucht, wird ein Vertrag mit der 
Kommunalen Landesbank birett abgeschlossen werden. Der 
genannte Kredit ift alfo für Heinere Bedürfnisse.

Berichterstatter Abgeordneter Hausz: Der Sat wird -alfo 
geänbert: „Dieser Kredit soll ausschliesslich für bie Heineren 
Kreditbedürfnisse ber Gemeinden verlangt werden." — Der 
Ausschuß hatte keine Bedenken gegen bie Höhe von 3 Mil- 
lionen DM Kredit; es mürbe aber betont, dasz eine Summe 
von 3 Millionen DM Kredit bei unausgeglichenem Haus- 
halt bas höchste ift, maS als Kreditaufnahme zu verantworten 
ift. — Der Ausschuß stimmte ben Artikeln 5 unb 7 zu, ba 
Oberkirchenrat Dr. Bürgy bie Erklärung gab, das von ber 
Ermächtigung zur Kreditbeschaffung nach Art. 5 unb 7 nur 
bei vorliegenden dringlichsten kirchlichen Bedürfnissen Ge- 
brauch gemacht merben mirb.

Artikel 5 unb 7 merben einftimmig angenommen.
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Berichterstatter Abgeordneter Haus: Bei Art. 6 murbe 
barauf aufmerksam gemacht, dasz Schuldverschreibungen nur 
für langfristige Kredite in Frage kommen. Oberkirchenrat 
Dr. Bürgy antwortete, das ber Artikel vermutlich feine 
praktische Bedeutung bekommen mirb. — Auf bie Frage 
eines Synodalen, ob bie Sparmittel ber Gemeinden statt. 
bei Sparkassen unb Banken nicht bei ber Kapitalienver- 
waltung des Oberkirchenrats angelegt werden können, zu 
einem Zinsfuß, ber durch feine Höhe anlockt, antmortete 
Oberkirchenrat Dr. Bürgy, dasz in biefer Hinsicht bereits 
ein Erlaß an bie Dekanate gegeben morben ift. Der Grund- 
sat: Kirchliche Gelder sollen ber Kirche zuflieszen, fand all- 
gemein Zustimmung.

Artikel 6 mirb einftimmig angenommen.
Ebenso werden Artikel 8 unb 9 einstinkmig angenommen.
Abgeordneter Schneider: Wir haben festgestellt, das wenn 

das Schuldverschreibungsverfahren in Anspruch genommen 
mirb, es selbstverständlich auch nur im Rahmen ber brei 
Millionen DM geschehen barf, bie im § 5 als Kirchen- 
anleihen mit zwei Millionen unb im § 7 mit einer weiteren 
Million DM als Bürgschaften vorgesehen sind. Also zu-
sammen nur im Rahmen dieser 2 und 1 = 3 Millionen DD.

Artikel 6 wird angenommen mit der bon Abgeordneten 
Schneider skizzierten Maszgabe.

Ebenso werden Artikel 9 und 10 einftimmig angenommen.
Präsident Dr. Umhauer: 3c komme jur Gesamtabstim- 

mung über das Haushaltgesetz, einschliesslich dem Haushalt- 
voranschlag, ber ja ein Apendix zu bem Gesetz bildet.

Das Haushaltgeset einschliesslich bem Haushaltvoranschlag 
wird einftimmig angenommen.

Berichterstatter Abgeordneter Haus: Zwei Synodale
wünschten, das bis zum Frühjahr ber neue Haushaltplan - recht entwickele unb funktionsfähig merbe, fo das jebeS Glied
1949/50 frühzeitig in bie Hände ber Synodalen gegeben
wird, bamit fie Gelegenheit haben, bie Vorlage in ben Be- 
zirken zu besprechen. — Am Schlusz ber Beratung hob ber 
Vorsitzende des Ausschusses hervor, das biefe Arbeit an ben 
Zahlen nichts Trockenes hatte, fonbern durch ben Blic auf 
das kirchliche Leben, das hinter ben Zahlen sic birgt, lebenbig 
und erfreulich war. Er dankte bem Herrn Oberkirchenrat 
Dr. Bürgy für bie ausgezeichnete Arbeit dieses bis in bie 
letzten Ziffern wohlüberlegten Voranschlags. — Dem Bor- 
sitzenden wurde ber Dank des Ausschusses für feine verständ- 
nisvolle unb von tiefer kirchlicher Verantwortung getragenen 
Führung ausgesprochen. — Oberkirchenrat Dr. Bürgy hob 
hervor, das er in ben zwanzig Jahren seines Amtslebens 
noch nie eine so brüderliche Beratung eines Voranschlags 
erlebt habe.

Abgeordneter Schneider: Ic habe mic noch eines Auf- 
trags zu entledigen:

Die Finanzkommission hat mic gebeten, auch im Plenum 
ber Synode zum Ausdruck zu bringen, das mir bei Beratung 
dieses Voranschlages einer Übergangszeit, bie uns allerdings 
vor bie schwersten materiellen wirtschaftlichen Fragen im 
Rahmen des Haushaltes unferer IK gestellt hat, ben Ein- 
druck bekommen haben, dasz unfere Kirchenleitung unb ins- 
besondere ber Sachbearbeiter ber finanziellen Seite in biefen 
schwer wiegenden Wochen unb Sonaten ben Weg gefunden 
hat, ber es ermöglicht, in ben nächsten Monaten ber Über- 
gangszeit mit einem gewissen Vertrauen unb einer gewissen 
Beruhigung hindurchzuschreiten. Er hat wohl ben Haus- 
haltvoranschlag mit einer Vorsicht aufgestellt, bie mir durch- 
aus bejahen. Wenn mir vorhin andeutungsweise von bem 
Recht ber stillen Reserven miteinander gesprochen haben, so
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bejahen mir baS auch selbst in biefen Zeiten. Andererseits 
aber murbe nicht auszer Acht gelaffen, dasz, fomeit als irgenb 
möglich, auch in biefer Zeit baS Anliegen unb ber Auftrag 
ber Kirche fo grundsätzlich anerkannt mirb, das mir nicht 
um Zahlen unb kleine Beträge handeln wollen.

Ic möchte auch hier herausstellen, das ber Vergleich mit 
Friedensjahren, ber eine faft boppelte Ausgabe vorsieht 
gegenüber ber Zeit vor 15 Jahren, eben dafür ein BemeiS 
ift, das man auch unter ben schwierigsten heutigen Verhält- 
nissen tut, was nur irgenb möglich ist, um gerabe jetzt biefen 
Dienst unferer Kirche an unferem Boit auszuüben.

Wir stellen mit Genugtuung feft, daß ber OK unS in die- 
fern vorläufigen Haushaltvoranschlag schon baS Rüstzeug 
bazu gegeben hat, baS auch mir Von ben Gemeinden, bie 4 
mitberaten unb mitgeholfen haben, nun Voll unb ganz be- 
jahen. Wir bauten Vor ber Synode bafür, unb mir hoffen, dasz, 
menn mir im Frühjahr zusammenkommen unb ber enbgültige 
Haushaltvoranschlag Vorliegt, mir bann im nächsten Jahr 
etwas hoffnungsvoller in bie Zukunft schreiten tönnen.

Präsident Dr. Umbauer: Wir sind nun am Ende ber Be- 
ratung beS Haushaltplanes unb bamit auch am Ende unferer 
sachlichen Tagesordnung. Unb nun mirb ber Herr Landes- 
bischof noch ein Schluszwort fagen.

Landesbischof D. Benber: Liebe Brüber! Wohl auch für 
meine Brüber in ber Kirchenleitung kann ic fagen, daß mir 
mit Dank auf biefe beiben Tage gemeinfamer Arbeit zurück- 
sehen, weil fie unS ein Stücklein bem Ziel nähergebracht 
haben, baS unS für unfere Arbeit in ber Kirchenleitung, für 
unfer Verhältnis zur Gesamtkirche, zu ben einzelnen Ge- 
meinden unb zu unseren Amtsbrüdern vorschwebt. Dieses 
Ziel ift, das sic in unferer Kirche ber Seib Jesu Christi

an feinem Platze in Bewegung gerät, aber nicht jedes für
sich, vor allem nicht eines miber das anbere, fonbern das 
es ju bem wunderbaren Zusammenspiel ber Kräfte unb ber 
Amter in unferer Kirche fomme, mie es nach ber aposto- 
lischen Zeichnung in ber Kirche Jesu Christi, bem Leibe 
unseres Herrn, eben ber Fall ift. Wir ringen barum, daß mir 
von ber Kirchenleitung her — ic möchte sagen — die Wand 
ober bie Wände durchstoszen, bie aus ber geschichtlichen Ent- 
wicklung auch unferer Kirche her noch vorhanden sind. Unb 
mir freuen uns deshalb, wenn mir ber Eigenbeweglichkeit 
unb Regsamkeit auch ber Laien begegnen, auch berer, bie 
nicht ber unmittelbaren Leitung ber Kirchenleitung unter- 
ftehen. Ic denke ba besonders an das Männerwerk, das ja 
bie grosze missionarische Aufgabe unferer Kirche hat, ben 
Durchbruch zur Männerwelt unseres Volkes zu vollziehen 
unb Vor allem hin zu jenem Teil unseres Volkes, ber nun 
feit über 100 Jahren in eine merkwürdige Abseitsstellung 
geraten ift, nämlic zu unferer Arbeiterschaft.

Nur bann, menn es im Hause des Pfarrers recht steht, 
mirb ber Pfarrer auch in feiner Gemeinde recht arbeiten 
tonnen. Nur menn das Verhältnis ber Kirchenleitung zur 
Kirche, zu den Gemeinden, ben Pfarrern unb vor allem zur 
Synode ein wirklich geistliches, brüderliches, offenes ift, mirb 
davon ein Strom ber Anfeuerung unb ber Aktivität aus- 
gehen. Ach, dasz mir uns nicht gegenfeitig lähmen, fonbern 
gegenseitig helfen in unseren Aufgaben, bie ja so groß sind!

Wenn ic recht sehe, bann gehen durch unfere Zeit zwei 
gegenläufige Bewegungen: bie eine, bie auf ben zunehmen- 
ben deutlicher werdenden Abfall in unferem Volk hinweist. 
Wenn in ben Vergangenen Jahren z- B. die Kirchenaustritts- 
propaganba einen fo merkwürdig geringen Erfolg gehabt
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hat, auch gerade bei unseren Arbeitern, bann hat es feinen Männer mit biblischen Begriffen unb Worten auch noch 
Grund, soweit mir sehen, barin, dasz eben bie Zugehörigkeit etwas unbeholfen umgehen, fie finb doch ba, unb sie hören 
zur Kirche in ben vergangenen Jahren ber einjige Ausdruck Gottes Wort unb wollen mitarbeiten.
des politischen Widerstandes gegen das herrschende Regime Es hängt alles davon ab, das wir diese Züge merken, und
darstellte. Die Notwendigkeit dieses getarnten politischen daß mir solchem Willen Raum geben. Das ift nicht fo ein-
Widerstandes in Form des Verbleibens bei ber Kirche ift fach, mie es gefagt mirb. Das gilt für ben Pfarrer in ber
jetzt in Wegfall geraten. Darum finb bie zentrifugalen Gemeinde ebenfo mie für ben Dekan, unb für bie Kirchen-
Kräfte heute ungehindert, unb fie werden, menn mich nicht leitung ebenfo mie für eine Bezirkssynode ober Landes-
alles täufcht, auch in abfehbarer Zeit ihren äuszeren Aus- synode. Unb das Gott eben biefe Bewegung — ja biefe
druck finben. Ic habe oft ben Eindruck, das unfere Kirche Bruderschaft — uns in unferer Kirche schenke, mo mir in ber
als Volkskirche auf fehr schmalen Füszen steht unb das eS Wahrheit mie auch in ber rechten Siebe miteinanber um-
nur eines Anstoszes bebarf, ba ober bort, um bie Bewegung gehen, mo mir bie Empfindlichkeit unb bie geheime, uns
von ber Kirche meg auszulösen. felber nicht eingestandene Einbildung verlernen, unb uns

) Unb auf ber anberen Seite ein gegenläufiger Zug: Dieses nicht mit allerlei Verantwortung belaften, bie Gott uns gar
— ja, man tann es nicht faffen, man tann eS auch nicht nicht zugedacht hat. Nur fo mirb, unfere Kirche fähig, in
statistisch darstellen, man tann eS nur an einzelnen Erschei- baS Feld zu treten, baS Gott heute Vor uns auSbreitet.
nungen ablefen — baS ift biefeS, dasz mir mit ben Augen Noch nie feit 100 Jahren mar ber Zugang zur Arbeiterschaft
beS Glaubens ben Herrn Christus in einer überwältigenden so möglich mie heute. Unb eS ift boCh auch ein Zeichen, baS
Weise am Werke sehen, wie Er sic für feine Welt mehrt, man nicht übersehen foil, menn etma auf unferen beiben
unb mie Er in einer scheinbar untergehenben Welt noch Jahrhundertfeiern ber Inneren Mission in Freiburg unb
Seine Siegeszüge betätigt. Wir haben geftern Abend — um Karlsruhe bie jeweiligen leitenben Seute beS Staates ein
aufs Grosze zu sehen —• von Amsterdam gehört von ber gutes Wort gefagt haben, nicht nur ein konventionelles
Ökumene unb haben gefehen, mie eS ein Wunder ift, baS Wort, mie es zu solchen Gelegenheiten üblich ift, unb babei
gar nicht menschlich erklärt werden tann, dasz Christen, bie deutlich zu ertennen gegeben haben, mo sie als Christenleute
sic dogmatisch bis jetzt einfach nicht einigen tönnen, ja nicht stehen. Das finb Zeichen, bie mir nicht übersehen sollen,
einmal verstehen tönnen, bennoCh geheimnisvoll zusammen- auch menn wir deutlich baS Dunkel sehen, das sic über bie
gehalten werden. Unb dasz eine solche grosze Versammlung Welt legt, unb baS Dunkel mirb zunehmen; benn baS bib-
fehr verschiedenartiger Christenleute in biefer Weise Vor sic lische Bild Vom Ende ift nicht so, dasz bie Kirche äuszerlic
gegangen ift, mie eS uns berichtet murbe. Ja, eS hat mich zunimmt unb von Glorie zu Glorie schreitet, sondern bas
'babei eine leife Sehnsucht beschlichen, menn ich höre, mie Ende ift fo, das sic Nacht über bie Gemeinde legen mirb

behutsam bort bie Christenleute miteinanber umgegangen unb man nicht weisz, mo fie ift, unb fie boCh ba ift. Dasz mir
finb, unb menn ic bente, ein biszchen Von biefer Behutsam- doch dieses beibeS inS Auge faffen, baS Dunkel, baS tommt
teit merbe auch innerhalb unferer ERD beachtet. Oder ift — bie Nacht, ba mir nicht mehr arbeiten tönnen, — vielleicht
eS vielleicht fo, dasz man bort, weil man eS noch mit fremben schneller, als mir eS denken — unb auf ber anbern Seite
Seuten zu tun hat, fiCh bie Reserve auferlegt, bie man leiber baS Licht, baS im Dunkel leuchtet, dasz ber Herr Christus ba
glaubt fallen lassen zu tönnen, mit bem Masze zunehmender ift unb dasz Er uns Seine Gegenwart fo eindrücklich machen
Vertraulichkeit, fo mie eS in ber schlechten Ehe ift, mo bie tann, mie Er eS mir auch in biefen beiben Tagen hier auf
Menschen, menn fie nach auszenhin auftreten, von vollende- ber Synode gemacht hat.
ter Höflichkeit und Selbstbeherrschung sind, um sic bann Darum baute ic Shnen, liebe Brüder, auch für Jhre
in ben eigenen vier Wänden um fo stärker gehen zu lassen. Aufgeschlossenheit, für Ohre Willigkeit uns, ber Kirchen- 
Ist nicht etwas davon innerhalb unferer ERD zu sehen? Leitung, gegenüber. Unb ic tann nur bitten: Wenn irgend- 
Macht das nicht bie eigentlichen Schwierigkeiten aus? Ach, welche Fragen ober auch Anstände ba finb, bann kommen 
das Gott uns, jebem an feinem Teil, etwas von dieser Zart- Sie, liebe Brüder, unb reben Sie mit uns. Wir versprechen 
heit, von dieser Sichtung vor bem anbern, schenken würde. Ihnen, das wir mit uns reben lassen wollen. Wir begehren 
unb dasz wir das Gröszte bewahrten, wozu Christus feine Ihre Hilfe, wir begehren Ihren Rat unb empfinden bas 
Christenleute berufen hat: dasz mir ben Bruder in ber Frei- nicht als eine Beaufsichtigung ober eine Beschränkung. In
heit lassen! dem Masz, als biefe Bruderschaft unter uns hier wächst unb

Die Kirche hat ein großes Feld unb eine grosze Möglich- wird, wird auch unfere Kirche ihre Aufgabe, bie ihr Gott
teil. Ic bente an unfere Jugendarbeit. Ic sehe vor mir das für biefe Zeit zubemessen hat, erfüllen tönnen. Alles, alles

in ber Kirche lebt nur, wenn es aus ber Mitte ber KircheBild ber 2% Tausend junger Männer, bie am Pfingst-
fonntag in Bretten vor mir saszen, barunter feltfame Ge- lebt, aus bem fröhlichen unb seligen Glauben, Christus ift
sichter. Aber sie finb gekommen. Unb das 3 Jahre nach 1945. hier, ber uns gerecht macht unb alles zurecht bringt. Wer
Ich bente an bie 5000 jungen Mädchen, bie am Sonntag will uns verdammen, wovor sollten wir uns fürchten?!

Präsident Dr. Umhauer: Wir banten bem Herrn Landes-Trinitatis bie Kirchen in Heidelberg unb ben Schloszhof füll-
ten, mie fie gefangen unb unferen Herrn Christus gelobt unb bischof für feine eindringlichen Worte.
sich miteinanber ber Gemeinschaft gefreut haben. Unb ich 
habe gehört, was von biefen Zusammenkünften, von diesen

Nun ertläre ic die Synode für vertagt.
Das Schlutzgebet spricht Kreisdekan D. Maas:
Herr Christus, Tu Herr aller Herren, Du Haupt Deinergemeinsamen Stunben, für eine Auffrischung unb Ermun-

terung nachher in bie Arbeit in biefen Gemeinden aus- Gemeinde, mir banten Dir, dasz Du uns in biefen Tagen
geführt hast, daß Dein Geist uns zusammengehalten hat, 

an baS Männerwerk, bem eS geschenkt ift, das Du uns geholfen hast, aufeinander zu hören, daß Du 
an Männer heranzukommen, bie bisher zum mindesten uns ben Geist ber Wahrheit unb ber Siebe unb ber Zucht

passive Glieder unferer Gemeinden maren. Wenn biefe geschenkt hast. Sege doch Deinen Segen auf jebeS gesprochene

gegangen ift.
Oder ic bente

♦

W
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Wort, auf alles Beschlossene, auf alles Geplante; lege keinen treuen Mitarbeitern unserer Kirche, dasz fie Vertrauen emp-
Segen auf die kleinen und die groszen Opfer, die in unferen fangen von uns den Pfarrern und aus all den Gemeinden,
Gemeinden und in unferer Kirche dargebracht werden müs- die fie leiten. Hilf Du uns allen, den Gliedern in Deiner
sen. Habe Deine Augen offen über all den irdischen Mitteln Kirche, gib uns Seinen Sl. Geist, das wir Dein Wort treu-
für unfere Kirche, daß sie uns ehrlich und treu verwaltet 
werden. Segne Du die Kirche unseres Landes, fegne Du die 
Kirche, die evangelische Kirche in Deutschland, fegne Du 
Deine Kinder in aller Welt.

Und nun begleite Du uns, o Herr, heim in unfere Arbeit 
und in unfere Gemeinden, dasz wir aus all dem, was wir 
empfangen haben durch Deine Güte und durch brüderliche 
Liebe, willig und freudig weitergeben an unfere Gemeinden, 
soweit es in unferen Kräften steht. Hilf Du unserem ge- 
liebten Bischof, dasz er fein schweres Amt erfülle. Hilf Du den

und lauter und rein berkündigen, falbe Du uns, reinige Du 
unfere Herzen, reinige unfere Lippen. Ach, Herr, vergib uns 
allen, worin wir versagt haben, alle unfere Sünden, alle 
unfere Schuld, alle unfere Bequemlichkeiten. Erbarme Dic 
über uns, tröfte uns mit Deinem Frieden und rüfte Deine 
Gemeinde in biefer argen Welt, errette alle, die wir in 
diefem Zeichen ber letzten Zeit stehen, alle bie Kinder, alle 
bie Jungen, alle bie Männer unb Frauen, unfer Volk, bie 
Völker von allem Bösen. Es vergehe biefe Welt, unb es 
komme, Herr, Dein Reich. Amer.

<

/
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93. Ausgaben
Rechnungsergebnifse

1933/34 
RN

1936 / 37 
RJI

1947/ 48 
RJC

Voran- 
schlagssat 

21.6.48 — 31.
3.1949 

DM

1

2

3’

4

5

6

7

8

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

A. Lasten
Anteile der Kirchengemeinden an der Kirchensteuer 
vom Einkommen

Abgänge

Zinsen von Schuldigkeiten

Öffentliche Abgaben

Aufwendungen für Gebäude
,

Leistungen aus besonderen Rechtsverpflichtungen ber 
Landeskirche

Prozerzkosten

Sonstige Lasten /

Summe A Lasten

B. Zweckausgaben

Aufwand für bie Zentralverwaltung

Persönlicher Aufwand für ben Bezirksdienst ber Ian- 
deskirchlichen Vermögensverwaltung

Aufwand für bie Ausbildung ber tünftigen Geist- 
lichen

Aufwand für die Kirchenbezirke

Aufwand für die Gemeindeseelsorge

Aufwand für die Studentenseelsorge

26 816

1145

4 042

321

32 324

732 830

unt.O3XVII 
enthalten 

mit (8 395)
18 900

270 888

440

2520

290

6 820

2

1 500

282 460

959 922

75 263

unt.D3 XVII 
enthalten 
mit (9 870)

18 750

im allgemeinen

Aufwand für den Religionsunterricht

Für den Dienst an der Evang. Gemeindejugend

Für das Männerwerk der Landeskirche

Für die Frauenarbeit der Landeskirche

Für den Wohlfahrtsdienst

Für die Pflege der kirchlichen Musit

Für die Evang.-soziale Frauenschule

Ruhegehalte

Unterstützungen

Hinterbliebenenversorgung

Allgemeiner Aufwand

/

1 977 610 
(46er u.47er
Anteile)

111 061

2 477

453

4 306

600 000

120 000

20 000

2 500

5 000

10 000

1

2 095 908

1 266 685

73 682

413

59 642

757 500

865 720

55 000

75 000

43 500

2 866 672 
(s.auchO3VI) 
unter 93 V 
enthalten

mit (5 397) 
165 884

3 144 156

5 562

223 659

Summe B Zweckausgaben

Summe A Lasten

Gesamtsumme der Ausgaben

4 287 824

10 785

356 279

3 175 500

12 000

264 000

[.O3 XI 68 216 108 097 68 600

129 980 
zus. mit 
D3 VIII

18 609

662 525

55 088

483 607

84 048
s.auc 03 III

5 218 143

32.324

5 250 467

11106

27 407

96 646*

31394

893 445

63 796

549 867

191 394
s.auc 03 III
6 322 070

282 460

6 604 530

* barunter 65 144 RM Zuschüsse an Kirchengemeinden für Gemeindehelferinnen.

18 675

54 445

26 287

1 059 410

180 901

1 315 858

776 612

9 634 108

2 095 908

11 730 016

13 500

21 000

30 000

38 000

28 300

800 000

43 000

640 000

592 250

6 765 370

757 500

7 522 870

8
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93. Einnahmen

Rechnungsergebnisse

1933/34 
RJ

1936/37 
RJ

1947/48
RJI

Voran- schlagssat 
21.6.48—31.

3.1949 
DM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Ertrag der Landeskirchensteuer

Reinertrag der Zentralpfarrkasse

.Beiträge des Staates

Beiträge der unmittelbaren Fonds zum allgemeinen 
kirchlichen Aufwand

Sonstige Beiträge

Einnahmen aus der Hinterbliebenenversicherung der 
Geistlichen

Einnahmen aus der Erteilung von Religionsunterricht

Überschüsse kirchl. Fonds
Aus Gebäuden und Grundstücken

Mietzinsen für gemietete Dienst- u. Mietwohnungen

Zinsen

Rückersatz von Betreibungskosten

/

Niedergeschlagene, nachträglich wieder flüssig gewor- 
bene Steuerbeträge

Aus bem Betrieb bes Kirchenmusikal. Instituts

Aus bem Betrieb ber Evang.-sozialen Frauenschule

Ersatzbeträge

Ersatz von Kosten aus bet Tätigkeit bes Dienstgerichts

Sonstige Einnahmen

Gesamtsumme bet Einnahmen

Gesamtsumme bet Ausgaben

Mehrausgabe

2 687 027

812 828

644 983

35 920

105 318

1153

28 949

97 112

3 327

6 810

101 297

1 333

8 208

5 006

8 851

42

30 747

4 578 911

4 616 251
(darunter

592 299 
Kirchgeld) 
" 774 000

240 388

35 920

88 375

1192

29 102

98 102

2 670

12 161

41 739

12 003.

112 839

3 833

91 381

36 512

6 196 468

10 037 416*

710 634.

740 000

35 990

106 432

95 802

153 208

-8 380

3 691

1418

7 970

73 670

26 756

11 000

101198

575 610

12 689 175

4 704 000

450 000

855 000

26 000

100 500

55 000

115 000

10 000

9.
3 500

10 000

8 000

55 000

100 000

6 492 000

7 522 870

1 030 870,

die aus Betriebsmitteln und, soweit diese nicht ausreichen, durch Aufnahme eines Darlehens gedeckt werden soll.
* darunter Kirchensteuer vom Grundvermögen und Gewerbebetrieb (Landeskirchensteuer-Ersatzbetrag) für 

1946 und 1947 mit zusammen 1170 920.— RM.


